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Grafik 11: Identifizierter streckenhafter Handlungsbedarf im Straßenhauptnetz von Stralsund (mit Ord-

nungsnummer der Bestandsaufnahme, vgl. nächstes Kapitel)  

 
5.4 Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsbedingungen im Straßenhauptnetz 

 

Im vorliegenden Konzept sollen insbesondere für die bislang „unbeplanten“ Straßenabschnitte 

und Knoten mit festgestelltem Handlungsbedarf Lösungsmöglichkeiten zur Verbesserung der 

Radverkehrsbedingungen aufgezeigt werden. Diese wurden entsprechend der Vorgaben der 

Regelwerke konzipiert. Wenn bereits Planungen oder Konzepte vorliegen, so sind diese be-

rücksichtigt und die weiteren Anlagen darauf angepasst worden. 

 

Nach Möglichkeit erfolgt die Einordnung von Anlagen vorrangig auf der Fahrbahn, wobei erheb-

liche bauliche Eingriffe in die grundsätzliche Straßenraumgestaltung (Lage der Borde, Fahr-

bahnbreiten,…) vermieden werden sollen. So kann sichergestellt werden, dass eine Realisie-

rung im Kurz- Mittelfristhorizont möglich ist. Sollten aufgrund der Bestandssituation grundhafte 

Eingriffe notwendig werden, so wurden entsprechend weitergehende Hinweise zur Beseitigung 

von Defiziten formuliert. 
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Optimierung der konzipierten Verbindungen im Straßenhauptnetz (Strecken) 
 

In Anlage 2 wird die Bestandssituation für die Abschnitte mit identifiziertem Handlungsbedarf 

beschrieben (alphabetische Reihenfolge, Nummerierung der Strecken in Ordnungsnummern 

mit vorangestellten „S“). Wenn eine detaillierte planerische Vertiefung für den Abschnitt vorge-

nommen wurde, so ist dies in der Tabelle ebenfalls verzeichnet. In einigen Fällen liegen bereits 

konkrete Planungen vor, so dass im vorliegenden Konzept auf eine untersetzende Unterset-

zung verzichtet werden konnte. 

 

Den im Folgenden beschriebenen Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsbedingun-

gen wurde in der Nummerierung ein „R“ vorangestellt. Für einige Maßnahmen wurden 

Planskizzen zur grafischen Verdeutlichung erstellt. 

 

Hinsichtlich der in der Maßnahmenbeschreibung ausgewiesenen Zeithorizonte ist folgende Ein-

teilung getroffen worden: 

 

 Kurzfristig: bis 3 Jahre 

 Mittelfristig: bis 8 Jahre 

 Langfristig: darüber hinaus. 

 
Maßnahme R1: Planung von Radverkehrsanlagen auf der Barther Straße (zwischen Grünhufer 

Bogen und C.-Heydemann-Ring, Bestandsbeschreibung als Abschnitt S1 in Anlage 2)  
 

Die Barther Straße zwischen Grünhufer Bogen und C.-Heydemann-Ring zeichnet sich im Be-

stand durch eine kurvenreiche Trassierung und eher schmale Fahrbahn aus. Die Nebenanlagen 

sind ebenfalls abschnittsweise sehr schmal gehalten, so dass die Nutzung der Gehwege „Rad 

frei“ problematisch ist. Auch der bauliche Zustand ist schlecht. 

 

Die in diesem Abschnitt bestehenden Fahrbahnbreiten variieren im Straßenverlauf erheblich 

und unterschreitet abschnittsweise auch die für die Markierung von Schutzstreifen erforderliche 

Breite von 7,00 m (unter Ansatz von Mindestbreiten für Schutzstreifen und die dazwischen lie-

gende Fahrbahn). Demnach ist eine „einfache“ Ummarkierung nicht möglich. 

 

Somit ist der Abschnitt vollständig im Rahmen einer Planung zu betrachten, um z.B. die Mög-

lichkeit einer alternierenden Markierung von Schutzstreifen zu prüfen. 

 

Maßnahmenträger: Hansestadt Stralsund 

Zeitraum:  mittel- bis langfristig 

Kosten:  entsprechend Planungsergebnis 
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Maßnahme R2: Realisierung von Radverkehrsanlagen auf dem C.-Heydemann-Ring (zwischen 

Tribseer Damm und Barther Straße, Bestandsbeschreibung als Abschnitt S2 in Anlage 2) 
 
Der Carl-Heydemann-Ring ist im benannten Abschnitt von baulich angelegten (bzw. markierten) 

Radverkehrsanlagen ohne Benutzungspflicht gekennzeichnet. Diese sind sowohl hinsichtlich 

der Anlagenform, aber auch aufgrund des Zustandes als nicht angemessen einzuordnen. 

 

Vor allem aufgrund der rückläufigen Verkehrsbedeutung der Straße wird die derzeitige Auftei-

lung bzw. Dimensionierung der Fahrbahn mit mehreren Fahr- und Abbiegestreifen aus Leis-

tungsfähigkeitsgründen nicht mehr benötigt, so dass auf der Fahrbahn als Zwischenzustand 

mittels Ummarkierung Radverkehrsanlagen eingeordnet werden könnten. Im Lärmaktionsplan 

sowie im Projekt „Verkehrskonzept Tribseer Vorstadt“ wurden bereits Vorschläge zur Umgestal-

tung mit Reduzierung der Richtungsfahrbahnen gemacht, welche im vorliegenden Planungsvor-

schlag zugrunde gelegt werden sollen.  

 

Der Vorschlag (vgl. Abbildung 2.1) sieht die Einordnung von Radfahrstreifen mit einer regelge-

rechten Breite von 1,85 m vor. Diese werden in den (den Planungsabschnitt begrenzenden) 

Knotenpunktzufahrten in ihrer Breite auf 1,5 m reduziert, was den Vorgaben der ERA entspricht.  

 

Abzustimmen ist, ob eine Markierung des Abschnittes vor der Einordnung von Schutzstreifen 

auf dem Tribseer Damm angestrebt wird. Dazu ist im Entwurf ein „Zwischenzustand“ dargestellt 

worden, welcher die Funktionalität des Knotenpunktes C.-Heydemann-Ring/ Tribseer Damm 

ohne grundhaften Umbau ermöglicht. Aus Fahrtrichtung Süden kommend wird der Radverkehr 

dazu auf dem Gehweg geführt, bevor auf den Radfahrstreifen geleitet wird. Nach dem Um- und 

Ausbau des Knotenpunktes entsprechend der vorliegenden Vorplanung ist die Führung in allen 

Richtungen auf der Fahrbahn vorgesehen. 

 

Zu prüfen ist ebenfalls, ob weiterhin eine zweistreifige Aufstellung je Richtung vor dem vorhan-

denen Bahnübergang notwendig ist, um Rückstaus auf die begrenzenden Knotenpunkte zu 

vermeiden. 

 

Langfristig ist der umfassende Umbau des Straßenabschnittes vorzusehen, welcher die Gestal-

tung eines städtebaulich attraktiveren Querschnittes z.B. mit Alleecharakter umfasst. 

 

Maßnahmenträger: Hansestadt Stralsund 

Zeitraum:  kurz- bis mittelfristig (Markierung eines Zwischenzustandes) 

Kosten:  ca. 15.000 Euro (Ummarkierung + Bordabsenkung/ ohne Rückbau 

der farblich abgesetzten/ bordgeführten Radverkehrsanlagen/ ohne 

Um- und Ausbau des Knotenpunktes mit dem Tribseer Damm) 
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Maßnahme R3: Realisierung von Radverkehrsanlagen auf dem C.-Heydemann-Ring (zwischen 

Barther Straße und Jungfernstieg, Bestandsbeschreibung als Abschnitt S3 in Anlage 2) 
 

Der Abschnitt des Carl-Heydemann-Ringes schließt sich nördlich der Maßnahme R2 an. Er 

wurde als Lärmschutzmaßnahme bereits einem Belagtausch unterzogen, so dass die Radfahrer 

auf der Fahrbahn hinsichtlich der Befahrbarkeit gute Bedingungen vorfinden. Zusätzlich sind 

baulich angelegte Radverkehrsanlagen ohne Benutzungspflicht vorhanden. Ab der Karl-Krull-

Straße wird der Radverkehr in Fahrtrichtung Ost auf die Nordseite geleitet, wo sich in beiden 

Richtungen ein Gehweg „Rad frei“-Regelung anschließt. 

 

Im Projekt „Verkehrskonzept Tribseer Vorstadt“ wurden insbesondere für den Bereich der 

Blockumfahrung C.-Heydemann-Ring – Jungfernstieg – F.-Engels-Straße Variantenbetrachtun-

gen zur zukünftigen Verkehrsorganisation durchgeführt. Als Vorzugsvariante ist die Einrichtung 

einer Einbahnstraße auf dem Jungfernstieg mit zugelassener Fahrtrichtung nach Norden her-

ausgestellt worden. Die „Blockumfahrung“ würde aufgelöst und der Kfz-Verkehr in diesem Be-

reich nur noch über den Jungfernstieg geleitet. Die Friedrich-Engels-Straße hingegen soll dem 

Vorschlag zufolge als Fahrradstraße angeordnet werden, so dass die Fahrbeziehungen für 

Radfahrer auf den Küterdamm gewährleistet bleiben. 

 

Der vorliegende Gestaltungsvorschlag für den C.-Heydemann-Ring setzt die Realisierung der 

Vorzugsvariante für die Blockumfahrung voraus. Der Vorschlag sieht die Einordnung von 

Schutzstreifen mit einer regelgerechten Breite von 1,50 m bzw. 1,25 m vor (vgl. Abbil-
dung 2.2).  

 

Zwischen Karl-Krull-Straße und Jungfernstieg verjüngt sich der Querschnitt der Fahrbahn im 

Bestand. Eine bauliche Erweiterung kann aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (Baumstreifen) 

ausgeschlossen werden. Deshalb soll der Schutzstreifen nur in Richtung Ost einseitig fortge-

führt werden, in Gegenrichtung ist die Beibehaltung der Führung im Mischverkehr mit paralleler 

Gehwegfreigabe vorgesehen. Alle weiteren Freigaben der Gehwege auf dem C.-Heydemann-

Ring (auch in Gegenrichtung) sind zu entfernen. Im Bereich der Zufahrt zum Discounter ist die 

Überführung auf den Schutzstreifen eingeordnet.  

 

Der Knotenpunkt mit der Barther Straße ist ebenfalls entsprechend den Vorschlägen aus dem 

Projekt „Tribseer Vorstadt“ umzugestalten, so dass eine konsistente Führung über den Ring 

entsteht.  

 

Die Einfahrt in die konzipierte Fahrradstraße am Jungfernstieg ist auch aus Richtung Norden zu 

gewährleisten. Damit wäre auch die Weiterfahrt über den Küterdamm vom C.-Heydemann-Ring 

aus möglich. 
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Maßnahmenträger: Hansestadt Stralsund 

Zeitraum:  kurz- bis mittelfristig 

Kosten:  ca. 10.000 Euro (Markierung C.-Heydemann-Ring / ohne Rückbau 

der farblich abgesetzten/ bordgeführten Radverkehrsanlagen) 

Voraussetzung: Umbau der Blockumfahrung C.-Heydemann-

Ring – Jungfernstieg – F.-Engels-Straße entsprechend Konzept 

Tribseer Vorstadt (inkl. Fahrradstraße auf der F.-Engels-Straße): 

ca. 8.000 Euro 

 

 

Maßnahme R4: Planung von Radverkehrsanlagen auf der Feldstraße (zwischen Damaschke-

weg und Anschlussstelle B 96, Bestandsbeschreibung als Abschnitt S4 in Anlage 2) 
 

Im Bestand wird der Radverkehr in beiden Fahrtrichtungen im Mischverkehr auf der Fahrbahn 

geführt, optional steht auch ein deutlich von der Straße abgesetzter Weg zur Verfügung (Geh-

weg „Rad frei“). Dieser ist sowohl hinsichtlich des baulichen Zustandes als auch aus Sicher-

heitsaspekten (soziale Kontrolle) kritisch einzuordnen. 

 

Da ab dem Damaschkeweg auf dem Carl-Heydemann-Ring Schutzstreifen markiert wurden, 

empfiehlt sich eine Fortsetzung dieser Anlagenform in Richtung Osten. Demnach sind in beiden 

Richtungen Schutzstreifen in Regelbreite (1,50 m) anzulegen, was die bestehende Fahrbahn-

breite generell ermöglicht (vgl. Abbildung 2.3)  

 

An der Einmündung der Straße „Tribseer Wiesen“ mit vorgelagerter Mittelinsel reichen die be-

stehenden Breiten hingegen nicht aus. Hier kann eine Unterbrechung der Schutzstreifen in bei-

den Richtungen vorgenommen werden, welche vom Regelwerk an Engstellen als legitime 

Maßnahme beschrieben wird. Zudem muss die Mittelinsel eingekürzt werden. Die im Bestand 

vorhandene, separate Linksabbiegespur kann nicht bestehen bleiben. Es ist verkehrstechnisch 

zu prüfen, ob eine Mischspur „Geradeaus/ Links“ leistungsfähig ist. 

 

Alternativ zur Unterbrechung der Schutzstreifen und Einziehung des Linksabbiegers ist auch ei-

ne Verbreiterung der Fahrbahn denkbar. Dies ist jedoch mit höherem baulichem und finanziel-

lem Aufwand verbunden. 

 

Vor der Anschlussstelle der B 96 enden bzw. beginnen die Schutzstreifen, da im weiteren Ver-

lauf die Breiten der Fahrbahn nicht ausreichen, um die Anlage zu markieren. Dem Radfahrer 

kann optional die Weiterbenutzung der Feldstraße im Mischverkehr oder die Befahrung der ab-

gesetzten Radverkehrsangebote offen gelassen werden. Entsprechend werden die Streifen „of-

fen“ markiert.  
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Für Radfahrer in Fahrtrichtung Süden ist zusätzlich eine Aufstellfläche rechts der Fahrbahn an-

zulegen, auf der gewartet werden kann, bis die Straße frei und eine Querung möglich ist. Per-

spektivisch sollte untersucht werden, wie die Anlage in Richtung Süden fortgesetzt wird. 

 

Alternativ kann auch der Aus- bzw. Neubau eines parallel zur Fahrbahn verlaufenden, einseiti-

gen Weges erfolgen. Dieser ist an die Bestandsanlagen nördlich und südlich des Abschnittes 

gesichert anzuschließen. Da ein solcher Neu- bzw. Ausbau erheblich teurer ist als die vorge-

schlagene Markierung von Schutzstreifen, sollte eine Abwägung der jeweiligen Vor- und Nach-

teile der Anlagenarten erfolgen. 

 

Maßnahmenträger: Hansestadt Stralsund 

Zeitraum:  kurz- bis mittelfristig 

Kosten:  ca. 15.000 Euro (Variante Schutzstreifen: Markierung + Anpassung 

Mittelinsel + Aufstellbereich) 

 

 

Maßnahme R5: Planung von durchgängig gut nutzbaren Radverkehrsanlagen auf der Greifs-

walder Chaussee (zwischen Karl-Marx-Straße und Selliner Weg, Bestandsbeschreibung als 

Abschnitt S5 in Anlage 2) 
 

Die Greifswalder Chaussee südlich des Kreisverkehres Karl-Marx-Straße ist gekennzeichnet 

durch eine inkonsistente Führung, die sich durch oftmaligen Wechsel der verkehrsrechtlichen 

Vorgaben, Querschnittsbelastungen, baulichen Gegebenheiten und -zustände auszeichnet. Die 

planerische Aufgabe in diesem Abschnitt ist auch aufgrund der vorliegenden Fahrbahnbreiten, 

welche eine „einfache“ Neuaufteilung/ Ummarkierung nicht zulässt, sehr komplex. 

 

Demnach ist der Abschnitt vollständig im Rahmen einer Planung zu betrachten, wobei auf klein-

teilige Maßnahmen und abschnittsweise notwendige Ausbauten zur insgesamt besseren Be-

fahrbarkeit abgezielt wird. In Vorbereitung dieser sind auch die tatsächlichen verkehrlichen Ge-

gebenheiten (Belastungsbereich) sowie Ansprüche an die Anlagen zu klären. 

 

Maßnahmenträger: Hansestadt Stralsund 

Zeitraum:  mittel- bis langfristig 

Kosten:  entsprechend Planungsergebnis 
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Maßnahme R6: Planung einer Radverkehrsanlage auf der Heinrich-Heine-Straße (zwischen 

„Am Heizwerk“ – Kreisverkehr mit Hans-Fallada-Straße, Bestandsbeschreibung als Abschnitt 

S7 in Anlage 1) 
 

Der benannte Abschnitt der Heinrich-Heine-Straße weist in Fahrtrichtung West eine hinsichtlich 

des Belastungsbereiches unangemessene Anlagenform auf. Der Radfahrer muss von einem 

baulich angelegten Radweg ohne Benutzungspflicht in den Mischverkehr wechseln. Alternativ 

kann auch auf den linksseitigen Gehweg gewechselt werden, auf dem eine durch rote Beton-

steine farblich abgesetzte Anlage in Gegenrichtung freigegeben ist. Die Querung ist baulich 

durch eine Mittelinsel gesichert, am Kreisverkehr mit der Hans-Fallada-Straße muss über die 

Furt erneut die Straßenseite gewechselt werden. 

 

Handlungsbedarf ergibt sich demnach auf der nördlichen Straßenseite für den Radverkehr in 

Fahrtrichtung West. Für diesen soll der bestehende schmale Gehweg so verbreitert werden, 

dass eine regelgerechte Radverkehrsanlage (Vorzug: Getrennter Geh- und Radweg) eingeord-

net werden kann. In der Gegenrichtung kann die Bestandsführung beibehalten werden. 

 

Zu prüfen ist, ob übergangsweise ein Schutzstreifen in Fahrtrichtung West eingeordnet werden 

kann, um das derzeit notwendige zweimalige Queren der Fahrbahn zu vermeiden. 

 

Maßnahmenträger: Hansestadt Stralsund 

Zeitraum:  kurz- bis mittelfristig 

Kosten:  ca. 40.000 Euro (Anbau eines Radweges) 

 

 

Maßnahme R7: Planung von Radverkehrsanlagen auf dem Knieperdamm/ Prohner Straße 

(Friedrich-Engels-Straße – Kreisverkehr Parower Chaussee, Bestandsbeschreibung als Ab-

schnitt S10 in Anlage 2) 

 

Die Bestandsführung auf diesem Straßenzug wird vorrangig über baulich angelegte Radwege 

ohne Benutzungspflicht realisiert, welche jedoch erhebliche Defizite insbesondere hinsichtlich 

der verfügbaren Breiten aufweisen. 

 

Es liegen bereits Planungsabsichten vor, um lokale Defizite abzustellen (zwischen Großer Pa-

rower Straße und G.-Adolf-Straße: Führung des Radfahrers in Busspur). 

 

Allerdings sind die Breiten der Fahrbahn im Bestand in den weiteren Abschnitten nicht ausrei-

chend, um ebenfalls regelgerechte Radverkehrsanlagen einzuordnen. Auch die Möglichkeiten 

einer Verbreiterung der Straßenräume sind begrenzt (anstehende Bebauung oder vorhandene 

Grünstrukturen), so dass auch diese Option zur Schaffung von breiteren Anlagen nicht besteht.  
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Entsprechende Bedeutung kommt der Vorhaltung von attraktiven Routen im parallelen Stra-

ßennetz als Alternative zu (vgl. auch Maßnahme R12, Routen 1 und 2b).  

 

Maßnahmenträger: Hansestadt Stralsund 

Zeitraum:  mittel- bis langfristig 

Kosten:  nach Planungsergebnis 

 

 

Maßnahme R8: Planung von Radverkehrsanlagen auf der Richtenberger Chaussee (zwischen 

Rostocker Chaussee und „Alte Richtenberger Chaussee“, Bestandsbeschreibung als Ab-

schnitt S12 in Anlage 2) 

 

Die Richtenberger Chaussee ist im benannten Abschnitt nur auf der Ostseite mit einer bordge-

führten Radverkehrsanlage ausgestattet, welche in beiden Richtungen befahren werden darf. 

Im farblich abgesetzten Bereich, welcher für den Radverkehr vorgesehen ist, stehen viele Ein-

bauten (insbesondere Masten der öffentlichen Beleuchtung), weiterhin wird die Breite durch 

Bäume etc. eingeschränkt. 

 

Die Fahrbahnaufteilung ist durch lange Aufstellbereiche vor dem Knotenpunkt mit der Rostocker 

Chaussee geprägt (je ein Fahrstreifen nach links und rechts + ein Fahrstreifen in Gegenrich-

tung). Im weiteren Verlauf in Richtung Süden ist die Fahrbahn eher schmal. 

 

Eine Markierung von Radverkehrsanlagen auf der Fahrbahn (auch in einer Fahrtrichtung) er-

scheint vor diesem Hintergrund und der bestehenden Verkehrsbelastung nicht realistisch.  

 

Demnach ist der Abschnitt vollständig im Rahmen vertiefender Planungen zu betrachten. In 

dieser sind auch Aspekte der Leistungsfähigkeit (benötigte Aufstelllängen) am Knotenpunkt 

Richtenberger Chaussee/ Rostocker Chaussee zu prüfen. 

 

Maßnahmenträger: Hansestadt Stralsund 

Zeitraum:  mittel- bis langfristig 

Kosten:  entsprechend Planungsergebnis 
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Maßnahme R9: Realisierung von Radverkehrsanlagen auf der Rostocker Chaussee (zwischen 

Richtenberger Chaussee und Grünhufer Bogen, Bestandsbeschreibung als Abschnitt S13 in 

Anlage 2) 
 

Die Rostocker Chaussee führt im benannten Abschnitt durch zunehmend von Gewerbe- bzw. 

Einzelhandelseinrichtungen geprägte Bereiche. Insgesamt hat die Straße nach Realisierung der 

Ortsumgehung B 105 erheblich an Bedeutung als Einfahrtsstraße aus Richtung Westen verlo-

ren. Der Radverkehr wird im Mischverkehr auf der Fahrbahn bzw. auf Gehwegen „Rad frei“ ge-

führt. Diese weisen jedoch erhebliche bauliche Mängel und abschnittsweise geringe Breiten auf. 

Eine Reihe von Ein- bzw. Ausfahrten mit teilweise schlechten Sichtbeziehungen erschweren die 

Nutzung zusätzlich.  

 

Zur Umgestaltung wird vorgeschlagen, in beiden Fahrtrichtungen einen Schutzstreifen mit Re-

gelmaß von 1,5 m zu markieren (vgl. Abbildung 2.4). Vor dem Knotenpunkt am östlichen 

Rampenfußpunkt des Grünhufer Bogens werden die Schutzstreifen auf bzw. von den vorhan-

denen Gehwegen geführt. Diese sind sowohl hinsichtlich Breite, Oberflächenqualität und Ver-

knüpfung am Knotenpunkt sowie aufgrund des eher geringen Fußgängeraufkommens als ent-

sprechend geeignet einzuordnen.  

 

Es wird empfohlen, die Benutzung der bordgeführten Anlage in Fahrtrichtung West bis zur Un-

terführung am Haltepunkt Grünhufen/ zum rückwärtig gelegenen Wohngebiet als wichtige Ziele 

zu ermöglichen. Ein Wechsel auf die ab dort nur noch linksseitig vorhandene Radverkehrsanla-

ge ist im Zuge der vorhandenen Mittelinsel möglich. 

 

Maßnahmenträger: Hansestadt Stralsund 

Zeitraum:  kurz- bis mittelfristig 

Kosten:  ca. 15.000 Euro (Markierung + Bau Auffahrt/ ohne Rückbau der 

farblich abgesetzten/ bordgeführten Radverkehrsanlagen) 
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Knoten des Radverbindungszielnetzes an Hauptverkehrsstraßen 
 

Neben den Strecken ist auch die Gestaltung der Knotenpunkte entscheidend für die Sicherheit 

des Radverkehrs. In den Bereichen, in denen sich verschiedene Ströme sowohl des Kfz-, des 

Rad- und Fußverkehrs begegnen, treten auch entsprechend viele (potenzielle) Konflikte auf. 

Generell hängt die Führung des Radverkehrs an Knotenpunkten davon ab, welche Anlagen sich 

in den ankommenden Streckenabschnitten anschließen. 

 

In einer Tabelle in Anlage 2 ist eine Bestandsaufnahme der Knotenpunkte an den Verknüpfun-

gen des konzipierten Radverbindungszielnetzes enthalten. Aufgrund der Vielzahl der Verknüp-

fungen und der sich daraus ergebenden erheblichen Anzahl von potenziell zu überprüfenden 

Knotenpunkten wurde die Betrachtung im vorliegenden Konzept auf die Verknüpfungen der 

„wichtigen Verbindungen im Straßenhauptnetz“ beschränkt.  

 

 
Grafik  12: Betrachtete Verknüpfungen Radverbindungszielnetz mit Ordnungsnummer  

 
Inhaltlich wurden folgende Fragestellungen näher betrachtet: 

 

 Wie ist die Knotenpunktgestaltung allgemein? 

 Welche Regelung besteht insbesondere zum Linksabbiegen? 
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Es sind dazu sowohl bereits vorliegende Planungen als auch die im Konzept entwickelten Maß-

nahmenvorschläge berücksichtigt worden. In der Einschätzung wurden als weitere Aspekte be-

trachtet: 

 

 Können Gestaltung und Organisation im Bestand oder Planung angesichts der vorgesehe-

nen Bedeutung als akzeptabel eingeordnet werden bzw. wo besteht Handlungsbedarf? 

 Welche (weiteren) Anpassungen sind erforderlich, wenn die Anlagen in den auf den Knoten-

punkt zulaufenden Streckenabschnitten umgestellt werden? 

 

Für zwei Knotenpunkte wurden exemplarisch detaillierte planerische Vertiefungen vorgenom-

men und im Folgenden beschrieben. 

 
Maßnahme R10: Einbindung der „Alten Rostocker Straße“ in das Radverkehrsnetz   

(Abbiegebeziehungen Tribseer Damm, Bestandsbeschreibung als KP5 in Anlage 3) 
 

Im Radverbindungszielnetz ist vorgesehen, der „Alten Rostocker Straße“ in Verknüpfung mit der 

„Alten Richtenberger Straße“ eine größere Funktion im Sinne einer Routenführung zukommen 

zu lassen. Dadurch kann eine kurze Verbindung aus Richtung Altstadtinsel in die Wohnbereiche 

„Tribseer Siedlung“ bzw. zur Richtenberger Chaussee hergestellt werden. Im Bestand ist insbe-

sondere die Fahrbahnoberfläche und damit zusammenhängend auch die Befahrbarkeit der „Al-

ten Rostocker Straße“/ „Alten Richtenberger Straße“ aus Radverkehrssicht ungünstig zu bewer-

ten, so dass zur Ertüchtigung der Route eine Verbesserung vorangestellt werden muss.  

 

Im Sinne der sicheren und gut nutzbaren Verknüpfung stellt sich die Einbindung der „Alten 

Rostocker Straße“ in den Tribseer Damm als problematisch dar. Trotz Freigabe der als Ein-

bahnstraße ausgewiesenen „Alten Rostocker Straße“ ist Linksabbiegen nur über Sperrlinien 

möglich. Deshalb wurde ein Planungsvorschlag entwickelt, welcher die im Projekt „Tribseer 

Vorstadt“ für den Tribseer Damm vorgesehene Umgestaltung mit Schutzstreifen in beiden Rich-

tungen berücksichtigt. 

 

Demnach ist in Anlehnung an die Vorgaben der ERA zum direkten Linksabbiegen (Bild 35, 

S. 40) eine gesicherte Aufstellung in der Fahrbahnmitte direkt hinter dem Bahnübergang nur für 

Radfahrer vorzusehen (vgl. Abbildung 2.5). Die Sicherung erfolgt mittels Markierung und Ein-

ordnung einer Mittelinsel westlich und in Flucht des Aufstellbereiches. 

 

Maßnahmenträger: Stadt Stralsund/ DB Netz 

Zeitraum:  kurz- bis mittelfristig (ggf. im Zuge Umbau Tribseer Damm, Ertüch-

tigung der „Alten Rostocker Straße“ wird vorausgesetzt) 

Kosten:  ca. 6.000 Euro (Markierung + Mittelinsel) 
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Maßnahme R11: Verknüpfung Richtenberger Chaussee/ Rostocker Chaussee/ Tribseer Damm 

(Bestandsbeschreibung als KP7 in Anlage 3) 
 

Der dreiarmige Knotenpunkt ist gekennzeichnet durch seine auf eine hohe Leistungsfähigkeit im 

Kfz-Verkehr ausgerichtete Gestaltung. Diese ist Folge der ursprünglichen Bedeutung des Stra-

ßenzuges Rostocker Chaussee/ Tribseer Straße als westliche Hauptzufahrt in die Stadt bzw. 

zur Insel Rügen. Mit Realisierung der Bundesstraßen als Umfahrung von Stralsund ist diese 

Bedeutung nicht mehr gegeben. Dieser Umstand wurde bereits für den Vorschlag zur Einord-

nung von Radverkehrsanlagen genutzt (bereits vorliegende Planungen für den Tribseer Damm 

und im Konzept enthaltene Maßnahme R9). 

 

Der Knotenpunkt muss entsprechend ertüchtigt werden, die Verknüpfung zwischen den Anla-

gen herzustellen. Im Bestand wird der Radfahrer im Mischverkehr bzw. auf den Gehwegen ge-

führt. 

 

Die Verbindung zwischen den Anlagen auf der Rostocker Chaussee/ Tribseer Damm kann un-

ter Wegfall eines Kfz-Fahrstreifens als Zwischenlösung in Form von durchgängigen Schutzstrei-

fen realisiert werden (vgl. Abbildung 2.6). In Fahrtrichtung Ost wird dieser links des freien 

Rechtsabbiegestreifens geführt.  

 

Die Sicherstellung der Abbiegebeziehungen ist hingegen schwieriger zu bewerkstelligen, da der 

Radfahrer auf der Richtenberger Chaussee sowohl den linksseitigen freigegebenen Gehweg, 

als auch die Fahrbahn nutzen kann. Eine zufriedenstellende Lösung mit direkten Führungen auf 

der Fahrbahn ist unter den vorhandenen baulichen Randbedingungen nicht zu entwickeln. 

Demnach ist mittel- bis langfristig der Umbau des Knotenpunktes vorzunehmen.  

 

Maßnahmenträger: Stadt Stralsund 

Zeitraum:  kurz- bis mittelfristig (mit Markierung der Anlagen in den anschlie-

ßenden Querschnitten) 

Kosten:  ca. 3.000 Euro 
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5.5 Maßnahmen im Straßenneben- und Wegenetz 
 
Maßnahme R12: Ertüchtigung der wichtigen Verbindungen im Straßenneben- und Wegenetz 
 

Die im Radverbindungszielnetz ausgewiesenen beschriebenen Verbindungen unter Nutzung 

des Straßennebennetzes/ straßenunabhängiger Wege müssen baulich so ausgestaltet werden, 

dass eine Nutzung durch Radfahrer möglich ist (Fokus: gut befahrbare Fahrbahnoberflächen). 

Gesonderte Radverkehrsanlagen sind im Straßennebennetz – in Übereinstimmung mit dem 

Regelwerk – i.d.R. nicht vorzusehen.  

 

In Frage kommt hingegen die Einrichtung von Fahrradstraßen, also Fahrbahnen, „die vor allem 

dem Radverkehr vorbehalten sind…sie machen Hauptverbindungen im Erschließungsstraßen-

netz sichtbar und begünstigen eine Bündelung des Radverkehrs.“ (ERA zu Fahrradstraßen).  

Im Gegensatz zu den Vorgaben zu Tempo-30-Zonen dürfen Fahrradstraßen gegenüber ein-

mündenden Straßen bevorrechtigt werden, was zu einem gleichmäßigeren Verkehrsfluss und 

höheren Reisegeschwindigkeiten der Radfahrer führt. 

 

Schon im Bestand werden in Stralsund auch Wege außerhalb des Straßennetzes intensiv durch 

den Radverkehr genutzt. Diese Wege bieten oftmals kurze Verbindungen, weisen aufgrund feh-

lender LSA oder anderer Vorfahrtregeln geringe Reisezeiten auf und werden zudem als konflikt-

freier wahrgenommen. Entsprechend sind auch diese Wege in das Radverkehrszielnetz aufge-

nommen worden und sollen dauerhaft der Funktion als Verbindungen gerecht werden. Die ei-

genständigen Wege sollten baulich und verkehrsrechtlich auf eine gute Nutzbarkeit durch den 

Radverkehr ausgerichtet und noch fehlende Verbindungen geschaffen werden. 

 

Hinsichtlich der Wegeverbindungen, welche als „zu ergänzen“ eingeordnet wurden, sind weitere 

Untersuchungen notwendig. Die eingezeichneten Linien stellen demnach nur einen groben Kor-

ridor dar, in welchem die Anlage in den weiteren Planungen konkretisiert werden müssen.  

 

Im Folgenden sollen wichtige Routen (überwiegend außerhalb des Straßenhauptnetzes bzw. 

als eigenständige Wege geführt) hinsichtlich der Führung, Bedeutung und ggf. bestehendem 

Handlungsbedarf beschrieben werden. Insbesondere bei notwendigen Verbesserungen der 

Fahrbahnoberflächen kann bereits auf vorgesehene Maßnahmen z.B. des Abwasserbeseiti-

gungskonzeptes (ABK) oder des Programmes „Stadtumbau Ost“ zurückgegriffen werden. Teil-

weise können Maßnahmen in den benannten Konzepten und Programmen hinsichtlich ihrer 

Priorisierung verschoben werden, dass eine frühere Umsetzung im Sinne der Radverkehrsför-

derung erfolgt. 
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Route 1: zwischen Knieper Nord/ Ausbildungszentren und Altstadt 

 

Führung: 
- Hochschulallee – Große Parower Stra-

ße – Sarnowstraße – Olaf-Palme-

Platz – Altstadt (Zufahrt Kniepertor) 

Bedeutung: 
- Anbindung Fachhochschule, Berufsför-

derwerk und Wohngebiete um Knieper 

Nord an die Altstadt  

- Alltagsroute mit hohen Anteilen Auszu-

bildenden-/ Schülerverkehr 

Handlungsbedarf zur Ertüchtigung: 
- Anschluss einseitig an Geh-/ Radweg Richtung Parow – Sicherung Querung 

- Große Parower Straße: Verbesserung Fahrbahnoberfläche, Straßenausbau (ABK) 

- Sarnowstraße: Verbesserung der Fahrbahnoberfläche (ABK) 

- Prüfung: Fahrradstraße im Verlauf Sarnowstraße (ggf. nur Teilabschnitte) 

 geschätzte Gesamtkosten: ca. 782.000 Euro, davon 780.000  Euro ABK 

Route 2a: „Ost-West-Achse“ zwischen Knieper-West/ A.-Zweig-Str. und Altstadt  

 

Führung: 
- A.-Zweig-Str. –  Thomas-Kantzow-

Straße – Hainholzstraße (Verknüpfung 

mit Route 2b) – Knieperdamm – Alt-

stadt (Zufahrt Kniepertor) 

Bedeutung: 
- Anbindung der Wohnschwerpunkte 

Knieper-West/ Kniepervorstadt an die 

Altstadt  

Handlungsbedarf zur Ertüchtigung: 
- Ausbau der Wegeverbindung (H.-Heydenweg) zwischen L.-Feuchtwanger-Str. und H.-v.-

Stephan-Straße (im Rahmen des Programms „Stadtumbau Ost“) 

- Ausbau der Wegeverbindung entlang des „Hainholzteiches“ 

- Ausbau Hainholzstraße (Abschnitt zwischen Hainholzteich und Vogelwiese), Prüfung der 

Einrichtung einer Fahrradstraße 

- Ausbau der Hainholzstraße (Abschnitt zwischen Vogelwiese und Knieperdamm, ABK)  

 geschätzte Gesamtkosten: ca. 980.000 Euro, davon 920.000 Euro ABK/ Stadtumbau Ost 
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Route 2b: zwischen Knieper-West/ H.-Fallada-Straße und Altstadt 

 

Führung: 
- H.-Fallada-Straße – H.-Burmeister-

Straße – Am Heizwerk – H.-Heine-

Ring – Kedingshäger-Straße – Hain-

holz-Straße (Verknüpfung mit Route 

2a) – C.-v.-Essen-Straße – Wegever-

bindung zwischen „An den Bleichen“ 

und W.-Külz-Straße – Birkenweg – Fr.-

Engels-Straße – Altstadt (Zufahrt Wei-

ße Brücken/ Kütertor) 

Bedeutung: 
- Anbindung der Wohnschwerpunkte 

Stadtteile Knieper-West/ Knieper-

vorstadt an die Altstadt  

- Alltagsroute 

Handlungsbedarf zur Ertüchtigung: 
- Am Heizwerk: Verbesserung Fahrbahnoberfläche, Prüfung der Einrichtung einer Fahr-

radstraße 

- H.-Heine-Ring: Sicherung der Querung 

- Kedingshäger Straße: Verbesserung der Fahrbahnoberfläche, Sanierung/ Ausbau mit Be-

tonung der Radachse insbesondere in den Knotenpunktbereichen 

- Kedingshäger Straße (Abschnitt M.-Grählert-Straße bis Hainholzstraße): Sanierung Fahr-

bahnoberfläche, Prüfung der Einrichtung einer Fahrradstraße 

- Hainholzstraße: Ausbau 

- Jungfernstieg/ F.-Engels-Straße: Gestaltung entsprechen Maßnahmen R3 

- Küterdamm/ Weiße Brücken: Radwegsanierung (vgl. Detailbeschreibung im Folgenden) 

 geschätzte Gesamtkosten ca. 210.000 Euro 

 

  



Klimaschutz-Teilkonzept  
„Klimafreundliche Mobilität – Stralsund steigt um“ 

804_Klimaschutzteilkonzept Verkehr.docx Seite 55 

Route 3: zwischen Schrammsche-Mühle/ Am Lüssower Berg/ Tribseer Siedlung und Bahnhof 

bzw. Altstadt 

 

Führung: 
- Richtenberger Chaussee – Alte Rich-

tenberger Straße – Alte Rostocker 

Straße – Hauptbahnhof – Tribseer 

Damm – Altstadt (Zufahrt Tribseer 

Straße) 

Bedeutung: 
- Anbindung der Wohnschwerpunkte 

Tribseer Siedlung, Tribseer Wiesen 

und der Tribseer Vorstadt an den 

Bahnhof und die Altstadt  

- diese Achse steht auch im Zusammen-

hang mit der Entwicklung des Bahn-

hofsumfeldes mit Fahrradabstellanla-

gen westlich der Gleise und direktem 

Zugang zum Bahnhof 

Handlungsbedarf zur Ertüchtigung: 
- Knotenpunkt C.-Heydemann-Ring/ Alte Richtenberger Straße: Ausbau mit Verdeutlichung 

der Radroute 

- Alte Richtenberger Straße (Abschnitt zwischen C.-Heydemann-Ring und Alte Rostocker 

Straße): Straßenausbau, Verbesserung Fahrbahnoberfläche 

- Alte Rostocker Straße: Verbesserung Fahrbahnoberfläche 

- Knotenpunkt Alte Rostocker Straße/ Tribseer Damm: Einbindung der Radroute (Sicherung 

der Abbiegebeziehungen, vgl. Maßnahme R10) 

 geschätzte Gesamtkosten ca. 840.000 Euro (davon ggf. Teilbetrag aus Sanierungsge-

biets-Förderkulissen nutzbar) 

 

  



Klimaschutz-Teilkonzept  
„Klimafreundliche Mobilität – Stralsund steigt um“ 

804_Klimaschutzteilkonzept Verkehr.docx Seite 56 

Route 4: zwischen Tribseer Wiesen/ Tribseer Siedlung und Altstadt bzw. Frankenvorstadt 

 

Führung: 
- Wegeverbindung „Kleiner Wiesen-

weg“ – Tribseer Wiesen – Feldstraße – 

Wegeverbindung zw. Feldstraße und 

Knöchelsöhren – Knöchelsöhren – 

Brücke über die Bahnstrecke (nicht 

vorhanden)  

- (a) A.-Bebel-Ufer – Altstadt, Zufahrt 

Weidendamm 

- (b) Gentzkowstr. – Fährhofstraße – 

Frankendamm – Gartenstraße/ Fran-

kenvorstadt 

Bedeutung: 
- direkte Anbindung der reinen Wohnge-

biete Tribseer Wiesen an die Altstadt 

- auch für die künftige Entwicklung der 

Flächen der Tribseer Vorstadt (Ziel In-

nenverdichtung/ „Stadt der kurzen We-

ge“ relevant 

- garantiert auch die fußläufige Erreich-

barkeit der Altstadt (zu entwickelnde 

Hauptachse für Fußgänger) 

- auch Verbindung Wohnen – Ausbil-

dung/ Schule 

Handlungsbedarf zur Ertüchtigung: 
 

- Wegeverbindung „Kleiner Wiesenweg“: Herstellung/ Lückenschluss 

- Feldstraße: Sicherung der Querung/ Realisierung Radverkehrsanlagen  

- Wegeverbindung Knöchelsöhren: Ausbau 

- Herstellung Lückenschluss: Neubau Brücke über Bahnanlagen (vgl. Detailbeschreibung im 

Folgenden) 

- A.-Bebel-Ufer: Lückenschluss/ Neuanlage einer Wegeverbindung „Am Bahndamm“/ A.-

Bebel-Ufer,  

- Weidendamm: Ausbau (mit Umgestaltung Schützenbastion)/ Sicherung Querung K.-Marx-

Straße/ Frankendamm 

 geschätzte Gesamtkosten ca. 1,4 Mio. Euro (davon 1,2 Mio. Euro für Neubau einer Brü-

cke über die Bahnanlagen) 
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Route 5: „Süd-Nord-Achse“ Franken – Hauptbahnhof – Knieper 

 

Führung: 
- Greifswalder Chaussee – Bahnweg – 

„Am Bahndamm“ – Bahnhofstraße – 

Tribseer Damm – Jungferstieg – Fr.-

Engels-Straße – G.-Hauptmann-

Straße – Sundpromenade 

Bedeutung: 
- direkte Anbindung der südlichen Stadt-

teile Franken, Andershof sowie der 

nördlichen Stadtteile Knieper ein-

schließlich der Sundpromenade als Er-

holungsort an den Hauptbahnhof 

- verbindet zudem Routen miteinander 

und sichert damit die Anschlüsse in alle 

Stadtteile 

Handlungsbedarf zur Ertüchtigung: 
- Greifswalder Chaussee: Sicherung der Querung an der Einmündung Bahnweg 

- „Am Bahndamm“: Prüfung der Einrichtung/ Ausbau einer Fahrradstraße 

- Bahnhofstraße: Prüfung des Ausbaus im Abschnitt „Am Bahndamm“ bis P&R als Fahr-

radstraße 

- Tribseer Damm: Umgestaltung Tribseer Damm im Zusammenhang mit Entwicklung Bahn-

hofsumfeld 

- Jungfernstieg: Verbesserung Fahrbahnoberfläche (ggf. auch nur als Streifen im Randbe-

reich für den Radverkehr) 

- Fr.-Engels-Straße: Schaffung einer sicheren Radverkehrsführung (vgl. Maßnahmen aus 

Untersuchung zur Tribseer Vorstadt) 

- Knotenpunkt Fr.-Engels-Straße/ Knieperdamm: fahrradfreundliche Umgestaltung 

- G.-Hauptmann-Straße: Verbesserung Fahrbahnoberfläche (Sanierung bzw. Ausbau) 

- G.-Hauptmann-Straße (Abschnitt zw. Sarnowstr. und Zufahrt Sundpromenade): Verbesse-

rung der Fahrbahnoberfläche/ Prüfung Fahrradstraße 

 geschätzte Gesamtkosten ca. 1,0 Mio. Euro (davon 350.000 Euro ABK/ weitere Förderun-

gen werden angestrebt) 

 

Die Aufzählung der vielen Einzelmaßnahmen macht deutlich, wie umfangreich die Ertüchtigung 

der Routen ist. Im vorliegenden Konzept mit Fokus Straßenhauptnetz konnte eine umfassende 

Planung nicht vorgenommen werden.  
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Dennoch sollen im Folgenden zwei wichtige Einzelmaßnahmen herausgegriffen und beschrie-

ben werden. 

 

Sanierung Küterdamm/ Weiße Brücken (Route 2b) 
 

Der Küterdamm stellt eine kurze und direkte Verbindung zwischen der Altstadt und der Tribseer 

Vorstadt dar. Die Oberfläche der beliebten Relation weist mittlerweile Senkungen bzw. Setzun-

gen auf und ist z.B. nach Regengüssen nur eingeschränkt nutzbar. 

 

 
Foto: Große Pfütze im Bereich der Gehbahn auf dem Küterdamm (Ausweichen auf Radweg notwendig) 
 

Als generelles Problem kann festgestellt werden, dass die Oberfläche der eigentlich Radfahrern 

vorbehaltenen nördlichen Wegseite als schlecht befahrbar eingestuft und auf den mit ebenen 

Betonplatten belegten Gehweg ausgewichen wird. Damit verbunden sind Konflikte zwischen 

Fußgängern und Radfahrern.  

 

Die beschriebenen Mängel sollen im Rahmen einer bereits vorgesehen Sanierung beseitigt 

werden. 

 

Neubau einer Fuß- und Radbrücke über die Eisenbahnstrecke (Route 4) 
 

Als perspektivische Maßnahme ist der Bau einer Brücke über die Eisenbahnstrecke südlich des 

Stralsunder Hauptbahnhofes zu sehen. Durch diese kann die auf etwa 1,7 km bestehende Zä-

sur „durchlässiger“ gemacht werden, was vor allem in Hinblick auf die Verbindungen zwischen 

der Tribseer Siedlung und Zielen in der Frankenvorstadt/ Altstadt positiv zu bewerten ist. 

 
Die Brücke könnte die Eisenbahnstrecke etwa in der Hälfte des Abschnittes ohne Querungs-

möglichkeit überspannen und damit auf der Ostseite etwa in Verlängerung der Gentzkowstraße 

auf die Bahnhofstraße treffen. Westlich der Bahnstrecke muss die konkrete Streckenführung, 

die im Bereich einer Kleingartenanlage liegt, noch geprüft werden.  
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Weiterhin ist mit der Deutschen Bahn AG abzustimmen, wie mit den derzeit brach liegenden 

ehemaligen Gleisfeldern umgegangen wird. Davon hängt auch die notwendige Spannweite der 

Brücke ab, welche bei bloßer Überquerung der heute in Betrieb befindlichen Gleise mit etwa 

100 m (ohne Rampen) etwa halb so lang wäre, wie bei Querung des gesamten, im Flächennut-

zungsplan als „Bahnanlage“ ausgewiesenen, Bereiches. 

 

Weitere Maßnahmen im Radverbindungszielnetz 
 

Neben diesen zu entwickelnden Routen zur Erreichbarkeit der Altstadt enthält das Radverbin-

dungszielnetz weitere wichtige Verbindungen. Als erforderliche Maßnahmen ergeben sich auf 

diesen: 

 

 westlicher Ringschluss Grünhufer Bogen – Richtenberger Chaussee, 

 Anschluss Stadtteil Grünhufe über Tribseer Vorstadt an den Tribseer Damm/ Altstadt, 

 Anbindung Klinikum West an das Straßennebennetz, Tribseer Siedlung und Route 4, 

 Verbindung Tribseer Vorstadt mit Kniepervorstadt und Knieper West als „Grüne Achse“, 

 Verbindung Knieper West und Kniepervorstadt mit dem Strandbad, 

 Verbindung Voigdehagen – Andershof. 

 

Unabhängig von den beschriebenen wichtigen Routen muss die generelle Befahrbarkeit der 

Fahrbahnen auf allen ausgewiesenen Verbindungen, im Idealfall auch im weiteren Straßenne-

bennetz, sichergestellt werden. Zielstellung ist, entsprechende Bedingungen zu schaffen: 

 

 ebene Fahrbahnen (i.d.R. Asphalt, bei vorliegenden Denkmalschutzbelangen z.B. geschnit-

tene Pflaster), 

 Rückbau ggf. vorhandener baulicher Anlagen, welche durch die Verkehrsteilnehmer als 

Radverkehrselement interpretiert werden könnten (farbig oder baulich abgesetzte, bordge-

führte Anlagen), 

 Schaffung sicherer Verknüpfungen zum weiteren Straßennetz, insbesondere zu weiteren 

Anlagen im Haupt- und Nebenstraßenetz, 

 Nutzung verkehrsrechtlicher Möglichkeiten zur Verbesserung der Attraktivität für den Rad-

verkehr (Freigabe von Einbahnstraßen, Öffnung von Sackgassen, Fahrradstraßen,…). 

 

Maßnahmenträger: Hansestadt Stralsund 

Zeitraum:  Daueraufgabe 

Kosten:  nach Planungs-/ Maßnahmenaufwand (vgl. Angaben in den Rou-

tenbeschreibungen) 
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Maßnahme R13: Verbesserung der Radverkehrssituation im Bereich Olof-Palme-Platz/ Fähr-

wall/ Seestraße 
 

Für den Bereich um das Theater wurde im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung mehrfach 

Hinweise auf die bestehende unklare Radverkehrsführung insbesondere in Bezug auf die Er-

reichbarkeit der Altstadt sowie des Ostseeküstenradweges gegeben. Auch wenn die benannten 

Straßen keine Verbindungen im Hauptnetz aufweisen, wurde aufgrund der exponierten Lage 

und der Bedeutung in Bezug auf die Altstadt entschieden, für den Komplexbereich exempla-

risch eine Bestandsanalyse und Maßnahmenentwicklung vorzunehmen. 

 

Die Situation ist für den Radverkehr derzeit unübersichtlich/ verkehrsrechtlich problematisch: 

 

 Generell ist der Olof-Palme-Platz südöstlich des Kreisverkehres und alle weiteren benannten 

Straßen in Richtung Altstadt/ Strelasund als Tempo-30-Zone ausgewiesen. Laut ERA/ VwV-

StVO sind in Tempo-30-Zonen keine benutzungspflichtigen Radverkehrsanlagen zulässig, 

sondern eine Führung im Mischverkehr auf der Fahrbahn problemlos möglich.  

 Im Bestand ist eine Reihe von Gehwegen als „Rad frei“ beschildert, der Radfahrer darf die 

Gehwege also befahren. Zudem führt an der Seestraße ein „baulich angelegten Radweg oh-

ne Benutzungspflicht“ entlang. Auch wenn es sich nicht um benutzungspflichtige Anlagen 

handelt, so wiederspricht die Beschilderung der anzustrebenden Führung im Mischverkehr. 

 Laut den „Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen“ – R-FGÜ 

2001 sind FGÜ „in Tempo 30-Zonen…in der Regel entbehrlich“. Im Fall des Fußgänger-

überweges über den Knotenpunktarm Fährwall (Knoten Olof-Palme-Platz/ Fährwall/ Knie-

perstraße) kann die Anlage aber aufgrund der überwiegenden Verkehrsströme vom Fährwall 

zum Olof-Palme-Platz bzw. in Gegenrichtung zur Sicherung der Fußgänger in und aus Rich-

tung Altstadt nachvollzogen werden. Radfahrern wird durch den FGÜ aber rechtlich gesehen 

kein Vorrang gegenüber Kfz eingeräumt, so dass in der Praxis Konflikte bestehen. 

 Während die Einbahnstraße des Fährwalles in Gegenrichtung freigegeben ist, kann die See-

straße nicht in Richtung Osten befahren werden.  

 Aus dem Fährwall entgegen der Einbahnstraße kommend fehlen Aufstellbereiche bzw. legal 

nutzbare Fahrtmöglichkeiten weiter in Richtung Olof-Palme-Platz. 
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Grafik 13: Verortung und Kurzbeschreibung der bestehenden Probleme im Bereich Olof-Palme-Platz/ 

Fährwall/ Seestraße 

 

Um die beschriebenen Defizite zu beseitigen, werden folgende Umgestaltungsvorschläge ent-

wickelt: 

 

 Die Nutzung der Fahrbahn vom Kreisverkehr kommend wird durch Furtmarkierungen in 

Richtung Altstadt (Knieperstraße) und Fährwall verdeutlicht. 

 Die Freigabe der Gehwege entlang des Fährwalls wird aufgehoben.  

 Die Seestraße wird für den Radverkehr auch entgegen der Fahrtrichtung freigegeben. 

 Am Knotenpunkt Fährwall/ Seestraße erfolgt eine Ummarkierung, welche den aus dem 

Fährwall ausfahrenden Radlern einen Aufstellbereich bietet und zudem die optionale Füh-

rung vom Fährwall in die Seestraße verdeutlicht.   

 

Im Verkehrskonzept Altstadt wurde die „Brechung“ der Wasserstraße und die Einrichtung einer 

Tempo-20-Zone in Teilbereichen vorgeschlagen. Die beschriebenen Maßnahmen im Bereich 

Olof-Palme-Platz/ Fährwall/ Seestraße könnten sich an die Umsetzung dieser Projekte an-

schließen, da dann auch mit etwa einer Halbierung der Kfz-Verkehrsbelastungen von Olof-

Palme-Platz und Fährwall gerechnet wird. 

 

Die Maßnahmen sind in der folgenden Grafik verdeutlicht. 
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Grafik  14: Umgestaltungsvorschläge im Bereich Olof-Palme-Platz/ Fährwall/ Seestraße. 

 

Zu diskutieren ist, ob: 

 

 die Gehwegfreigabe entlang des Olof-Palme-Platzes aufgehoben werden sollte (ggf. auch 

nur in einer Fahrtrichtung), 

 wie mit dem baulich angelegten Radweg entlang der Seestraße/ des Fährwalles umgegan-

gen wird (Rückbau?), 

 ob im Kreisverkehr Olof-Palme-Platz eine Zu- und Abfahrt in/ aus Richtung Sundpromenade 

eingeordnet werden kann. 

 

Maßnahmenträger: Hansestadt Stralsund 

Zeitraum:  kurz- bis mittelfristig 

Kosten:  ca. 3.000 Euro 
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5.6 Prioritätenreihung zur Ertüchtigung des Radverbindungszielnetzes 
 

Wie in den Bestandsaufnahmen und Maßnahmenbeschreibungen deutlich wird, sind umfang-

reiche Anpassungen zur Herstellung eines zeitgemäßen und regelgerechten Radwegenetzes in 

Stralsund erforderlich. Zur Übersicht ist in Abbildung 3.1 dargestellt worden, welche Anlagen 

im Straßenhauptnetz nach Umsetzung aller im vorliegenden Konzept oder durch die Hanse-

stadt Stralsund bereits anderweitig geplanten Maßnahmen vorhanden sein würden. 

 

Es zeigt sich, dass sich mit den im vorliegenden Konzept entwickelten Maßnahmen und den be-

reits durch die Stadt beplanten Abschnitten bereits ein erheblicher Anteil des Straßenhauptnet-

zes zeitgemäß gestalten lässt (ggf. auch in Zwischenlösungen). Neben der Verbindung vom 

Stadtzentrum in Richtung Westen gehören dazu auch die „Ringe“ um die Altstadt. 

 

In anderen Bereichen hingegen kann man im Hauptnetz aufgrund der schwierigen Ausgangssi-

tuation nicht ohne weiteres entsprechende Anlagen einordnen (insbesondere zu schmale Stra-

ßenraumbreiten). Hier ist es besonders wichtig, im Straßenneben- oder weiteren Wegenetz gut 

nutzbare Alternativen zu schaffen. 

 

Die Maßnahmenvorschläge sollen im Folgenden so eingeordnet werden, das sich für die weite-

ren Schritte zur Umsetzung des Radverbindungszielnetzes eine Prioritätenreihung ableiten 

lässt. 

  

Dazu sind in der folgenden Grafik für die Streckenabschnitte des Straßenhauptnetzes mit Hand-

lungsbedarf zusammengefasst und benannt, welcher Aufwand zur Herstellung zeitgemäßer 

Radverkehrsanlagen besteht bzw. wo bereits Planungen vorliegen. 
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Grafik 15: Übersicht über den erforderlichen Aufwand zur Herstellung von zeitgemäßen Radverkehrsanla-

gen (nur Abschnitte des Straßenhauptnetzes/ nur Abschnitte mit Handlungsbedarf)  

 
Um auch in das weitere Umland akzeptable Verbindungen zu schaffen, welche jedoch erhebli-

che Eingriffe in die Straßen des Hauptnetzes bedingen, wurden zudem die ausgewiesenen 

Routen im Straßenneben- und Wegenetz zur Bildung eines „Grundnetzes“ herangezogen. Die-

ses ist in Abbildung 3.2 dargestellt. Im Einzelnen sind demnach folgende Maßnahmen bzw. 

Planungen prioritär umzusetzen, um die wichtigsten innerstädtischen und Stadt-Umland-

Relationen zu ertüchtigen: 

 

 Tribseer Damm/ Rostocker Chaussee (entsprechend Vorplanung und Maßnahme R9), 

 Carl-Heydemann-Ring/ Feldstraße (Maßnahmen R2, R3 und R4), 

 Karl-Marx-Straße (Zwischenlösung entsprechend in der Stadt bereits vorliegender Planung), 

 Route 1 als Alternative zum Knieperdamm, 

 Route 3 (ggf. als Zwischenlösung nur der Abschnitt Richtenberger Chaussee bis Carl-

Heydemann-Ring) als Alternative zur Richtenberger Chaussee, 

 Route 5 südlich Tribseer Damm als Alternative zur Greifswalder Chaussee (südlich des 

Bahnweges ist auch die Greifswalder Chaussee zu ertüchtigen). 
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Ein Teil der notwendigen Maßnahmen im Straßenneben- und Wegenetz ist bereits in anderen 

Programmen und Konzepten enthalten. Insgesamt muss aber schon für die Ertüchtigung eines 

Grundnetzes als erheblicher Aufwand abgeschätzt werden. 

 

5.7 Weitere Maßnahmen zur Radverkehrsförderung 
 
Maßnahme R14: Personelle Bündelung der Aufgaben zur Radverkehrsförderung  

 
Um den Stellenwert des Radverkehrs in der Hansestadt Stralsund weiter hervorzuheben, wird 

die Schaffung eines Radverkehrsbeauftragten (zumindest als Teilaufgabe) vorgeschlagen. Die-

ser soll die weiteren Planungen von Radverkehrsanlagen koordinieren und Radverkehrsbelan-

ge in anderen städtischen Planungen und Konzepten vertreten, aber insbesondere auch die Öf-

fentlichkeitsarbeit übernehmen, welche verstärkt werden soll (vgl. Maßnahmen Ö1 und Ö2).  

 

So zeigte sich während der Bearbeitung des vorliegenden Konzeptes im Rahmen der durchge-

führten Beteiligungen, dass erheblicher Informations- und Koordinierungsbedarf von Bürgern 

und Interessensvertretern besteht. Diesem kann im Rahmen von regelmäßigen Arbeitsgruppen-

treffen und veröffentlichten Informationen Rechnung getragen werden. 

 

Auch weitere Aufgaben, die sich im Sinne der Radverkehrsförderung ergeben, sind durch den 

Beauftragten zu koordinieren. Dazu gehören: 

 

 die Regelung von Pflege, Reinigung und Winterdienst von Radwegen, 

 die angemessene und sichere Führung des Radverkehrs an Baustellen, 

 die Anpassung/ Ausweitung der Wegweisung, 

 die angemessene Berücksichtigung des Radverkehrs an LSA (keine Anforderung, ggf. Vor-

lauf vor dem Kfz-Verkehr, Anpassung der Aufstellbereiche,…). 

 

Maßnahmenträger: Hansestadt Stralsund 

Zeitraum:  Daueraufgabe 

Kosten:  entsprechend Anforderungen/ Aufgabenteilung 
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Maßnahme R15: Verbesserung der Radabstellbedingungen 

 
Auch wenn das Abstellen von Fahrrädern auf den ersten Blick trivial erscheint, so haben sich 

die Ansprüche an entsprechende Möglichkeiten aus Nutzersicht erhöht und sind auch aus As-

pekten der Stadtgestaltung zu thematisieren. Insbesondere für teure Räder sind stabile An-

schließmöglichkeiten gefragt, wobei klassische „Felgenklemmer“ aufgrund der Gefahr des Um-

fallens bzw. bei Ausstattung der Fahrräder mit Scheibenbremsen auf geringe Akzeptanz sto-

ßen. Die von Geschäften temporär aufgestellten Anlagen erfüllen i.d.R. nicht die Sicherheitsan-

forderungen und stehen zudem außerhalb der Geschäftszeiten nicht zur Verfügung. Insgesamt 

kann eingeschätzt werden, dass nicht genügend sichere Abstellmöglichkeiten in der Altstadt 

vorhanden sind. Aber auch aus der Bedeutung der Altstadt als touristischer Schwerpunkt erge-

ben sich höhere Anforderungen: 

 

 mit Verbreitung von elektrisch unterstützten Fahrrädern steigt die Nachfrage nach Ladeinfra-

strukturen, 

 Fahrradtouristen benötigen während des (Zwischen-) Aufenthalts sichere Verwahrungsmög-

lichkeiten für Gepäck und Ausrüstung (Helme etc.). 

 

Grundsätzlich können die Anforderungen danach unterschieden werden, ob: 

 

 ein konkretes Ziel aufgesucht werden, 

 die Altstadt als Konzentration unbestimmter Zielpunkte (Einzelhandel, Tourismus, Gastro-

nomie, Dienstleistungen,…) z.B. zum Einkaufsbummel besucht werden soll, 

 oder im Zuge einer Radwandertour Stralsund als Zwischenstopp dient. 

 

Die Altstadt ist aufgrund der aus dem Mittelalter stammenden Strukturen auf eine gute fußläufi-

ge Erlebbarkeit ausgerichtet. 

 

 
Grafik  16: Ausdehnung der Altstadt (ohne Hafeninsel, Luftlinienentfernung) 
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Während der Radfahrer der ersten Gruppe i.d.R. möglichst nah am Ziel abstellen will, sind Nut-

zer aus der zweiten und dritten Gruppe eher bereit, dezentrale Anlagen aufzusuchen. Die Be-

reitschaft steigt, wenn dort eine hohe Qualität angeboten wird.  

 

Bereits in der „Fortschreibung des Verkehrskonzeptes Altstadt“ wurden Hinweise zu den An-

sprüchen der unterschiedlichen Nutzergruppen und daraus abzuleitenden Anlagenformen sowie 

Standorten gemacht. So wird auch ausgeführt, dass „größere zentrale Abstellanlagen in den 

Eingangsbereichen der Fußgängerzone sowie am Hafen…sinnvoll sind“.  

 

Als generelle Schwierigkeit bei der Einordnung gerade von größeren Radabstellanlagen muss 

das sensible städtebauliche Umfeld (insbesondere der Denkmalschutzaspekte), sowie die we-

nigen verfügbaren Flächen ausreichender Größe eingeordnet werden. Dies erschwert die 

Standortwahl bzw. Dimensionierung der Radabstellanlagen deutlich. 

 

Den Vorgaben folgend wurden drei Grundtypen an Abstellanlagen (groß, mittel, klein) entwi-

ckelt, welche den unterschiedlichen Ansprüchen der drei Nutzergruppen gerecht werden. Dabei 

sind die größeren Anlagen insbesondere auf radtouristische Belange ausgerichtet, die kleine 

„Station“ soll Nutzern mit konkreten Zielen eine Abstellmöglichkeit bieten. 

 

Ausstattungsmerkmal 
Abstell-Station 

Groß Mittel Klein 

Radbügel (für je 2 Räder) > 25 > 10 5 

Überdachung anzustreben   

Aufbewahrungsfächer X optional  

Pedelec-Lademöglichkeit X optional  

Aufnahme ins Wegweisungssystem X X  

Informationen (Stadtpläne, touristische 
Wege, Werkstätten, POIs,…) X X  

Plätze Radverleihsystem  
(wenn in Stadt eingeführt) X X bei Bedarf 

Platzbedarf hoch  z.B. statt  
3 Kfz-P-Ständen 

z.B. statt  
2 Kfz-P-Stand 

 

Tabelle 4: Ausstattungsmerkmale der drei Stationstypen 
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Die Detailbeschreibung erfolgt im Weiteren. Hinsichtlich der Einordnung der Anlagen sollen für 

die großen und die mittleren Stationen in dem Zuge auch Vorzugsstandorte benannt werden. 

 
Die großen Stationen liegen an den touristischen Radrouten an der Peripherie der Altstadt, da 

sie auch auf Fahrradtouristen ausgerichtet sind. Für diese sind auch Gepäck- bzw. Helmfächer 

vorgesehen, so dass der Besuch der Stadt ohne schwere Taschen oder Bekleidung erfolgen 

kann. Ein Teil der Fächer ist weiterhin so auszustatten, dass die Akkus von Pedelecs aufgela-

den werden können (Steckdose). Dazu muss der Akkupack zwar den Rädern entnommen wer-

den, die Ladung im abgeschlossenen Fach sichert aber neben dem Akku auch das Ladegerät. 

Generell kann davon ausgegangen werden, dass ein Nachladen der Akkus tatsächlich nur auf 

Radwanderungen notwendig ist. Gerade innerstädtische Fahrten (inkl. Rückweg) dürften unter-

halb der durchschnittlichen Reichweite von Pedelecs (derzeit mindestens 40 km) liegen. 

 

Aufgrund des vergleichsweise erheblichen Flächenbedarfs und der anzustrebenden Bedachung 

sind die Standorte so gewählt, dass sie im Rahmen vorgesehener Flächengestaltungen inte-

griert werden können. So liegen sowohl für die Schützenbastion als auch für den Bereich „Am 

Fischmarkt“ laut „Management-Plan 2015“ Umgestaltungsabsichten vor. Die schon im Bestand 

gut ausgelastete Radabstellanlage am „Neuen Markt“ kann im Rahmen der vorgesehenen Um-

gestaltung des Platzbereiches eine Aufwertung auf die beschriebenen Standards für große Sta-

tionen erhalten. 

 

 
Foto: Zentrales Fahrradparken am Neuen Markt im Bestand 

 

Weitere denkbare Standorte mit gewissen Flächenreserven sind aufgrund ihrer geringen Größe 

und/ oder der ungünstigen Lage zu den insbesondere touristischen Fahrrad-Hauptrouten eher 

weniger geeignet. 
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Grafik  17: Standortvorschläge für große und mittlere Fahrradabstellstationen 

 

Die mittleren Stationen sollen vor allem an der Peripherie zur Altstadt an praktisch allen zufüh-

renden Radialen ein Angebot bieten.  

 

Am „Alten Markt“ sollte eine Erhöhung der Abstellkapazitäten erfolgen, wobei die Gestaltung 

aufgrund des städtebaulich sensiblen Bereiches eher mit mehreren kleinere Agglomerationen 

von Bügeln als einem zentralen Standort vorzusehen ist. 

 

Bei den kleinen „Stationen“ handelt es sich um Abstell-Angebote, welche innerhalb des Ge-

bietes verteilt werden. Damit sollen auch Nutzer, welche direkt zum Ziel fahren, eine Abstell-

möglichkeit erhalten. 

 

Die generelle Dimensionierung der „Stationen“ ist insbesondere in der Breite so gewählt, dass 

eine Einordnung in Kfz-Parkstände möglich ist. Somit werden keine zusätzlichen Verkehrsflä-

chen benötigt, sondern bestehende einem neuen Zweck zugeordnet. 
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Foto: Radbügel, eingeordnet in Längsparkständen (Beispiel: Dresden) 
 

Insgesamt sollten in den verschiedenen Stationsgrößen etwa 155 zusätzliche Radbügel zur 

Verfügung gestellt werden. Im Rahmen einer Bestandsaufnahme im September 2015 wurden 

225 Fahrradständer gezählt, so dass 380 Fahrradständer für das Altstadtgebiet die Zielgröße 

ist. Je nach Akzeptanz  bzw. Nutzung kann eine weitere Erhöhung der Kapazitäten erforderlich 

werden. 

 

Es ist zu prüfen, ob eine Erweiterung der Abstellkapazitäten innerhalb der klassischen „Radsai-

son“ (Frühjahr – Sommer – Herbst) möglich ist, welche z.B. zu Lasten von Kfz-Stellplätzen geht. 

Im Winter könnten die Bügel abgebaut und eingelagert werden, so dass neben dem Grundan-

gebot an Radbügeln auch die Anzahl an Parkplätzen erhöht wird.  

 

Die Maßnahme besteht im ersten Schritt aus der Erarbeitung eines Detailplanes zur Einordnung 

der zusätzlichen Radbügel, darauf folgend hat die Umsetzung zu erfolgen. 

 

Maßnahmenträger: Hansestadt Stralsund 

Zeitraum:  Kurz-mittelfristig 

Kosten:  Planung: ggf. verwaltungsintern vorzunehmen 

Realisierung: ca. 100 Euro/ Radbügel  

(die Kosten für große und mittlere Radstationen sind höher und 

hängen stark von der tatsächlichen Ausgestaltung ab) 
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6. Maßnahmen für Fußgänger, Kfz und Vernetzung der Verkehre 
6.1 Verbesserung der Bedingungen für Fußgänger  

 

Im Folgenden werden die Maßnahmen des Konzeptes beschrieben, durch welche die Bedin-

gungen für Fußgänger (u.a. in Bezug auf der Erreichbarkeit der Altstadt) verbessert werden sol-

len. In der Nummerierung wird den Fußgänger-Maßnahmen ein „F“ vorangestellt. 

 

Ausgangssituation und Anforderungen  
 

Grundsätzlich gilt: die Querbarkeit von Straßen steht in Zusammenhang mit der vorhandenen 

Kfz-Verkehrsmenge und der bauliche Gestaltung (Anzahl Fahrspuren) sowie dem Fußgänger-

aufkommen. Entsprechende Vorgaben werden in den  „Empfehlungen für Fußgängerverkehrs-

anlagen“ (EFA) gemacht.  

 

Die Erreichbarkeit der „Altstadtinsel“ ist im Bestand aufgrund der städtischen bzw. Straßennetz-

strukturen an den Knotenpunkten der Radialen gegeben. Im Regelfall sind hier bei größeren 

Kfz-Verkehrsströmen LSA oder Kreisverkehre vorhanden, so dass die Querbarkeit grundsätz-

lich „gesichert“ ist: 

 

Radiale Knotenpunktform 
am Altstadtring Sicherung der Fußgänger 

Knieperdamm Kreisverkehr  Vor- bzw. Nachrang entsprechend § 9 (3) StVO 

Küterdamm Küterdamm nicht 
durch Kfz nutzbar LSA-gesicherte Furt 

Tribseer Damm Knotenpunkt-LSA LSA-gesicherte Furten über alle Knotenpunktar-
me 

Karl-Marx-Straße Kreisverkehr mit 
Bypass Vor- bzw. Nachrang entsprechend § 9 (3) StVO 

Weidendamm Weidendamm bau-
lich abgehängt 

Mittelinsel als Querungshilfe über den Franken-
wall 

Frankendamm Kreisverkehr  Vor- bzw. Nachrang entsprechend § 9 (3) StVO 
 

Tabelle 5: Knotenpunktform und Sicherung des Fußgängerverkehrs an auf die Altstadt zulaufenden Radia-

len 

 

Auch außerhalb der Radialen ist an einigen Stellen Querungsbedarf gegeben und im Bestand 

bereits berücksichtigt. Insgesamt zeichnet sich rund um die Altstadt im Straßenhauptnetz fol-

gendes Bild. 

 



Klimaschutz-Teilkonzept  
„Klimafreundliche Mobilität – Stralsund steigt um“ 

804_Klimaschutzteilkonzept Verkehr.docx Seite 72 

 
Grafik  18: Querungsangebote im Straßenhauptnetz um die Altstadt im Bestand 

 

Entlang der gelb unterlegten Straßen sind laut EFA Mittelinseln oder Fußgängerüberwege ge-

eignet, die Querung des Frankenwalles (zwischen Tribseer Damm und Karl-Marx-Straße, blau 

dargestellt) ist im mehrstreifig ausgebauten Abschnitt lt. Regelwerk mittels LSA zu sichern, in 

der Karl-Marx Straße (blau gestrichelt) können Mittelinseln oder LSA eingesetzt werden. Insge-

samt sind die bestehenden Querungsangebote als zweckmäßig und regelkonform einzuordnen. 

Dennoch besteht sowohl am „Altstadtring“, als auch im weiteren Stadtgebiet noch Handlungs- 

bzw. Optimierungsbedarf, welcher in den folgenden Maßnahmen beschrieben wird. 
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Maßnahme F1: Sicherung des Fußgängerverkehrs an Kreisverkehren  
 

Insbesondere in Stralsund als Stadt mit erheblichen touristischen – und damit ortsfremden – 

Verkehren sowohl im Kfz- als auch im Fußgängerbereich sind eindeutige Regelungen anzu-

streben. Derzeit sind an Kreisverkehren in der Stadt Furten markiert, welche i.d.R. durch Rad-

fahrer und Fußgänger parallel genutzt werden. Bezüglich des Vorranges gegenüber dem Kfz-

Verkehr leitet sich aus der Markierung jedoch uneinheitlich ab, dass Fußgänger vor in den 

Kreisverkehr einfahrenden Kfz warten müssen.  

 

Die angewandte Regelung bzw. Markierung für Fußgänger widerspricht den Vorgaben des 

„Merkblattes für die Anlage von Kreisverkehren“11, in welchem es u.a. heißt: „Innerhalb bebauter 

Gebiete sollten Überquerungsstellen als Fußgängerüberwege (Zeichen 293 StVO, „Zebrastrei-

fen“) ausgebildet werden, um eine eindeutige und allgemein verständliche Regelung des Vor-

rangs zu erzielen“. Demnach ist allen Kreisverkehren sowohl am Altstadtring, als auch im weite-

ren Stadtgebiet, die Markierung von Fußgängerüberwegen vorzusehen.  

 

Einen Sonderfall stellt der Kreisverkehr am Knotenpunkt Karl-Marx-Straße/ Frankenwall dar. 

Dieser besitzt in Fahrtrichtung Süd (von Frankenwall auf die Karl-Marx-Straße) einen „Bypass“, 

so dass Kfz in dieser Richtung nicht den Kreisverkehr durchqueren müssen, sondern „direkt“ 

fahren können.  

 

 
Foto: Zufahrt zum Bypass (rechts) und dem Kreisverkehr (links) am Knotenpunkt Frankenwall/ Karl-Marx-

Straße 

 

Da der Bypass aufgrund seiner Gestaltung als „zügig zu durchfahren“ einzuordnen ist, muss lt. 

Merkblatt eine Bevorrechtigung der Fußgänger ausgeschlossen werden. Im Sinne der Begreif-

barkeit der Gesamtanlage ist dies kritisch zu sehen. Deshalb sollte – wie bereits für den Rad-

verkehr realisiert – auf diesen Umstand hingewiesen werden. 

                                                      
11  Merkblatt für die Anlage vor Kreisverkehren, FGSV, Köln, 2006 
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Foto: Gesonderter Hinweis für Radfahrer auf den bevorrechtigten Kfz-Verkehr am Bypass mittels Be-

schilderung/ Signatur am Boden 

 

Maßnahmenträger: Hansestadt Stralsund 

Zeitraum:  kurz- bis mittelfristig 

Kosten:  
ca. 1000 Euro/ Kreisverkehr (nur Markierung Fußgängerüberweg, 

keine Beschilderung) 

 

 

Maßnahme F2: Verbesserung der Querbarkeit auf dem „Altstadtring“  
 

Generell sind die Querungsbedingungen des Altstadtringes regelkonform und gut geeignet, die 

Fußgänger über die Straßen zu führen. Handlungsbedarf wird an einer derzeit nicht gesicher-

ten, in der Praxis aber genutzten Querung des Knieperwalles und an der Querung des Fran-

kenwalls in Höhe Weidendamm gesehen. 

 

Vom Küterdamm (Weiße Brücken) kommend kann über einen Nebenweg in Richtung Süd zu 

einer Treppenanlage und weiter in die Altstadt (Katharinenberg) gelaufen werden. In Höhe der 

Querung des Knieperwalles besteht aber keine gesicherte Anlage. In den Planungen zur Sanie-

rung des Knieperwalles ist eine Verbesserung der Querungsbedingungen mittels baulicher 

Maßnahmen vorgesehen. 

 

Die Querung des Frankenwalls in Verlängerung des Weidendammes ist durch eine Mittelinsel 

gesichert, welche jedoch östlich versetzt der Lauflinie liegt. In der Praxis queren deshalb Fuß-

gänger über die zwei Fahr- und einen Abbiegestreifen und setzen sich so einem höheren Risiko 

aus. 
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Foto: Außerhalb der Mittelinsel in Richtung Altstadt querende Fußgänger und Radfahrer  
 

Es sollte geprüft werden, ob eine Führung der Fußgänger vom Weidendamm auf die Mittelinsel 

möglich ist. Die Umsetzung kann im Rahmen des geplanten Umbaus der Schützenbastion er-

folgen. 

 

Maßnahmenträger: Hansestadt Stralsund 

Zeitraum:  
kurz- bis mittelfristig (im Zuge der Realisierung Knieperwall und 

Schützenbastion) 

Kosten:  nach Planungs-/ Maßnahmenaufwand 

 

 

Maßnahme F3: Stärkere Berücksichtigung der Fußgänger-Belange an LSA  
 

Fußgänger sind im Verkehrssystem gleichberechtigte Teilnehmer. Entsprechend sollte auch an 

LSA eine ausreichende Berücksichtigung der Belange der Fußgänger erfolgen. Vor dem Hin-

tergrund der demographischen Entwicklungen (Alterung) sind zudem die Folgen einer immer 

größer werdenden Bevölkerungsgruppe zu berücksichtigen. Demnach sollten: 

 

 großzügige Grün- oder Räumzeiten zur Erhöhung der nutzbaren Querungszeiten auch für 

langsamer laufende Fußgänger eingerechnet werden (geht i.d.R. zu Lasten der Leistungsfä-

higkeit des Kfz-Verkehrs), 

 neue Ansätze an LSA wie Restzeitanzeigen für Fußgänger (Verringerung „Rotläufer“)/ „Blin-

ken“ der Signalgeber zur Anzeige der Restzeit, geprüft werden (unter Berücksichtigung der 

Ergebnisse/ Empfehlungen aus entsprechenden Pilotprojekten und unter Beachtung des 

Regelwerkes), 

 LSA-Anforderungen für Fußgänger möglichst vermieden werden (Fußgänger erhalten „gene-

rell“ grün) 

 LSA weiter mit taktilen Elementen/ Blindensignalisierung ausgestattet werden.  
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Die benannten Ansätze sind nach Möglichkeit stadtweit und unter Beachtung der örtlichen Ge-

gebenheiten umzusetzen.  

 

Maßnahmenträger: Hansestadt Stralsund 

Zeitraum:  Daueraufgabe 

Kosten:  Abhängig von den einzelnen Maßnahmen 

 
 

 
Maßnahme F4: Umsetzung allgemeiner Verbesserungen für Fußgänger 
 

Neben LSA sind auch Gehwege und weitere Querungen im Sinne der Förderung des Fußver-

kehrs von Relevanz. Auch hier sind vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklungen 

zunehmende Ansprüche an Qualität und Ausstattung (Barrierefreiheit) zu berücksichtigen: 

 

 minimale Bordhöhen (auch an Absenkungen) und gute Befahrbarkeit von Gehwegen, insbe-

sondere von „notwendigen“ Pflasterbelägen (mit Rollator, Rollstuhl, Kinderwagen…), 

 Reduzierung von Konflikten Fußgänger/ Radfahrer durch Vermeidung entsprechender Rad-

verkehrsangebote auf dem Gehweg oder eigenständigen Wegen z.B. in Grünanlagen (Ziel-

stellung: nur in begründeten Ausnahmefällen Anordnung von Gehweg „Rad frei“), 

 Beseitigung von Stolperfallen (Wurzeln, Schadstellen,…), 

 Sicherstellung der Sichtbeziehungen auf den Kfz-Verkehr,  

 Schaffung von Erholungsmöglichkeiten (Bänke) auf wichtigen Fußgängerrouten, 

 Beseitigung von Senkungen, welche nach Regenfällen zu großen Pfützen werden, 

 Vorhaltung ausreichend breiter Gehwege (Begegnungsfall Rollator – Rollator), 

 

Maßnahmenträger: Hansestadt Stralsund 

Zeitraum:  Daueraufgabe 

Kosten:  Abhängig von den einzelnen Maßnahmen 
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6.2 Maßnahmen zur Reduzierung des Kfz-Verkehrsaufkommens 
 

Die Reduzierung der Kfz-Nutzung wird in den voranstehenden Maßnahmen über die Attraktivie-

rung der alternativen Verkehrsarten Fuß, Rad und ÖPNV angestrebt. Als „Nebeneffekt“ dieser 

Maßnahmen kommt es aber auch zu kleineren Beschränkung des Kfz-Verkehrs, welche jedoch 

in ihrer Gesamtheit u.U. zu einer geringeren Attraktivität der Nutzung führen können. Anzufüh-

ren sind u.a.:  

 

 Verringerung der Anzahl von Fahrspuren zugunsten der Markierung von Radverkehrsanla-

gen, 

 Optische Verengung der Fahrbahn bei Markierung von Schutzstreifen (führt i.d.R. zu gerin-

geren gefahrenen Geschwindigkeiten), 

 verstärkte Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn/ Einrichtung von Fahrradstraßen, 

 Anpassung der LSA-Programmen mit längeren Querungszeiten für Fußgänger und Radfah-

rer, 

 Entfall von Kfz-Stellplätzen zugunsten von Rad-Abstellanlagen. 

 

Es ist ausdrücklich keine Zielstellung, „künstlich“ Staus oder andere erhebliche Verkehrsbe-

schränkungen für den Kfz-Verkehr zu provozieren. Vielmehr sollen die vorhandenen bzw. nach 

Freigabe der Ortsumgehungen entstandenen Kapazitätsreserven genutzt werden, um ein für al-

le Verkehrsteilnehmer gut nutzbares Gesamtsystem zu erhalten. 

 

Neben den beschriebenen „Nebeneffekten“ sollen weitere Maßnahmen zu einer Reduzierung 

der Kfz-Nutzung führen. Diese werden im Folgenden beschrieben (K = Kfz-Maßnahme). 

 

Maßnahme K1: Förderung von Fahrgemeinschaften in der Stadt-Umland-Beziehung  
 

Durch eine effizientere Ausnutzung der Kfz entstehen vergleichsweise hohe Einsparungspoten-

ziale. Dazu wird der Besetzungsgrad in den Fahrzeugen erhöht, so dass die gleiche Anzahl an 

Personen ihre Mobilität mit weniger Fahrzeugen realisiert. Besonders geeignet sind dafür re-

gelmäßige (tägliche) Fahrten auf Strecken mit hohen Richtungsverkehrsaufkommen, also auf 

dem Weg zur Arbeit.  

 

Derzeit liegt der Besetzungsgrad bei Wegen zur Arbeit laut bundesdeutschen Durchschnittswer-

ten bei lediglich 1,1 Personen pro Pkw. In den Szenarien wurde eine Erhöhung auf Arbeitswe-

gen vom Umland in die Stralsunder Altstadt auf 1,2 angenommen und errechnet, dass so etwa 

8,4 % der Kfz-Fahrten eingespart werden können. Aber auch für die Nutzer selbst liegen die 

Vorteile aufgrund geringerer Fahrkosten bei der gemeinsamen Nutzung auf der Hand.  
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Vor allem aus dieser Motivation heraus hat sich die Bildung von Fahrgemeinschaften aus priva-

ter Initiative in den letzten Jahren bereits etabliert. Aus Sicht der Stadtplanung ist insbesondere 

die Reduzierung des Platzbedarfs im Ruhenden Verkehr hervorzuheben.  

 

Die praktische Umsetzung der Mitnahme von Personen bei regelmäßig stattfindenden Fahrten 

ist insbesondere in der Koordinierung von Angebot und Nachfrage. Der Ausgangspunkt der 

Fahrten nach Stralsund muss nicht identisch sein, vielmehr können Fahrten bis zu einem ge-

eigneten Treffpunkt auch individuell per Kfz, Rad oder zu Fuß erfolgen. Die Maßnahme ist auch 

geeignet, die Erreichbarkeit von durch den ÖPNV nicht optimal erschlossenen Bereichen zu 

gewährleisten.  

 

Durch die stetige Verbreitung mobiler Kommunikationsstrukturen sind entsprechende Ansätze 

dynamischer Mitfahrerbörsen durchaus gegeben. Dazu müssen keine eigenen Systeme neu 

entwickelt werden, sondern es kann auf vorhandene Anbieter zurückgegriffen werden.  

 
Als Aufgaben zur Ausgestaltung vor Ort verbleiben insbesondere 

 

 Festlegung der räumlichen Abgrenzung, Akteure und Kommunikation 

 Identifikation und Ertüchtigung geeigneter Treffpunkte (Schaffung von Abstellmöglichkeiten 

für Kfz und Fahrräder, mit denen zum Treffpunkt gefahren wurde – „Rendez-vous-

Parkplätze“) 

 ggf. Gewinnung von Unternehmen zur Co-Finanzierung 

 

Insbesondere die Verknüpfung der Hansestadt mit der Region bedingt, dass die Maßnahme 

nicht allein durch Stralsund selbst initiiert und organisiert werden kann. Vielmehr sollte mindes-

tens der Landkreis Vorpommern-Rügen beteiligt werden. 

 

Maßnahmenträger: Landkreis mit Unterstützung der Hansestadt Stralsund 

Zeitraum:  mittelfristig 

Kosten:  gering – mittel (in Abhängigkeit des zum Einsatz kommenden Sys-

tems) 
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Maßnahme K2: Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs in der Altstadt  
 

Auch durch die Reduzierung der im Zielgebiet zur Verfügung stehenden Parkplätze wird eine 

Verlagerung auf alternative Verkehrsarten erreicht. In der Altstadt von Stralsund besteht derzeit 

folgende Regelung: 

 

 Bewohnerparken über das gesamte Altstadtgebiet in sechs Zonen, 

 gebührenpflichtiges Parken insbesondere in den Randbereichen aber auch auf einzelnen 

Straßenzügen und Plätzen im inneren der Altstadt (z.B. Neuer Markt), 

 mehrere gebührenpflichtige Parkierungsanlagen an der Peripherie der Altstadt (u.a. Fran-

kenwall, Meereskundemuseum, am Ozeaneum) 

 

Unter anderem im Verkehrskonzept Altstadt wurde eine Anpassung und Vereinfachung der Be-

wirtschaftung des ruhenden Verkehrs angeregt. Ansatz war für die Kernbereiche der Altstadt 

eine Reduzierung der Parkmöglichkeiten generell sowie eine Vorhaltung primär für Bewohner. 

Alle anderen Nutzergruppen sollen künftig lediglich in den Randbereichen (kostenpflichtige) 

Parkmöglichkeiten finden. 

 

Die bereits in Umsetzung befindliche Strategie ist aus Sicht der klimafreundlicheren Mobilität 

positiv zu bewerten, da die Systematisierung der Bewirtschaftung zur Reduktion von Parksuch-

verkehren beiträgt und die Fahrt in die Altstadt mit dem Kfz generell unattraktiver macht. 

 

Maßnahmenträger: Hansestadt Stralsund 

Zeitraum:  kurz- bis mittelfristig 

Kosten:  in Abhängigkeit der weiteren Maßnahmen 

 

 

6.3 Vernetzung von Verkehrsmitteln - Umsetzung der Maßnahmen aus „kombiniert mobil“ 
 
Zur besseren Vernetzung von Verkehrsmitteln in der Hansestadt wurden bereits umfangreiche 

Maßnahmen im Projekt „kombiniert mobil“ entwickelt, welche bei erfolgreicher Umsetzung eine 

Klimaschadgasreduktion bewirken können. So stärken sie die Vernetzung der verschiedenen 

Verkehrsmittel, stärken den Umweltverbund und Erhöhen die Attraktivität von Alternativen zum 

Kfz insgesamt oder zumindest auf Teilstrecken. 

 

Auf eine detaillierte inhaltliche Übernahme der Maßnahmen soll verzichtet werden, da diese im 

Projekt „kombiniert mobil“ aktuell und umfassend dokumentiert sind.  
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Hinsichtlich ihrer Relevanz für die klimafreundlichere Abwicklung des Verkehrs sind aber her-

vorzuheben und die Umsetzung voranzutreiben: 

 

 das P+R-Konzept (Umstellung des vorhandenen Systems vorrangig unter Nutzung von 

Parkplätzen der großen Einzelhandelsstandorte Stralsunds und Umgebung, um Kfz-Fahrten 

bereits frühzeitig „abzufangen“) 

 die damit verbundene Umstellung der ÖPNV-Bedienung (Anbindung der P+R-Plätze an die 

Altstadt mit attraktiven Taktdichten und Fahrzeiten und guten Umstiegsbedingungen an Ver-

knüpfungspunkten/ Richtungsknoten) 

 Umgestaltung des Bahnhofes und seines Umfeldes inkl. einer Mobilitätszentrale mit Dienst-

leistungen für SPNV, ÖPNV, Fuß- und Radverkehr (integrierte Informationen und Service-

angebote, Fahrradstation) 

 Realisierung eines städtischen Leihfahrradsystems der „4. Generation“ (spontane Anmietung 

an einer der über das Stadtgebiet verteilten Stationen und Rückgabe am Zielort) 

 

Maßnahmenträger: Hansestadt Stralsund 

Zeitraum:  kurz- bis mittelfristig 

Kosten:  in Abhängigkeit der weiteren Planungen 
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7. Unterstützende Kommunikations- und Marketingstrategien 
7.1 Erfordernis  

 

Neben der eigentlichen Maßnahmenentwicklung und -umsetzung ist die Kommunikation der 

Neuerungen von erheblicher Bedeutung. So kann die Nachfrage nach den unterbreiteten Mobi-

litätsangeboten erhöht werden.  

 

Die Kommunikation dient dabei mehreren Zielen, u.a.: 

 

 Steigerung der allgemeinen Bekanntheit von Angeboten, 

 Information über Neuerungen, 

 Hilfe beim Auffinden bestimmter Angebote (insbesondere für Ortsfremde), 

 Unterrichtung über relevante Details, 

 Hilfestellung zur Nutzung der Angebote. 

 

Insbesondere das Internet gibt heute die Möglichkeit, aktuelle Informationen schnell und Nut-

zerorientiert zu verbreiten. Aber auch „klassische“ Informationsmaterialien wie Artikel, Broschü-

ren oder Pläne sind geeignet. Des Weiteren sind auch Schilder, im Idealfall mittels eines Sym-

bols eindeutig der Mobilitätsförderung zuzuordnen („Markenführung“), eine Kommunikations-

form. 

 

Insbesondere im Rahmen der öffentlichen Diskussion der Schwerpunkt-Maßnahmen im Bereich 

des Radverkehrs wurde zudem deutlich, dass ein erheblicher Aufklärungsbedarf hinsichtlich der 

Grundsätze der Radverkehrsführung besteht. Dabei sind nicht nur Rad- sondern auch Kfz-

Fahrer augenscheinlich nicht mit den Regelungen vertraut. 

 

7.2 Vorliegende Analysen und abgeleitete Maßnahmen des Projektes „kombiniert mobil“ 
 

In „kombiniert mobil“ wurde eine erste umfassende Analyse der vorliegenden Online- und 

Druckmedien bezüglich der Kommunikation von Mobilitätsangeboten gemacht. 

 

Im Ergebnis musste konstatiert werden, dass erheblicher Nachholbedarf hinsichtlich der Infor-

mation (potenzieller) Gäste besteht. So wird kaum auf besonders für Touristen interessante 

ÖPNV-Tickets hingewiesen, Anreiseinformationen beschränken sich zumeist auf das Kfz, 

ebenso wird bei Kartenerzeugnissen zumeist darauf verzichtet, z.B. Haltestellen oder Linienver-

läufe des ÖPNV zu integrieren. 
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Deshalb wurde im Konzept ein „Marketingbaukasten“ mit folgenden Bausteinen insbesondere 

für touristische Betriebe entwickelt: 

 

 Fahrplanauskunft auf der Homepage  

 Ausdruck von relevanten Haltestellenfahrplänen in der Gästemappe/ zum Mitnehmen 

 Vorschläge zu intermodalen Mobilitätsinformationen für Homepages und Printmaterialien 

 Vorhaltung von Kartendarstellungen inkl. Haltestellen/ Linienverlauf, 

 Information und ggf. direkter Verkauf der vorhandenen Kombi-Tickets 

 Erweiterung des Ticket-Angebotes und des Informationsgehaltes an Ticket-Automaten 

 „Kunden“-pflege seitens der Verkehrsunternehmen gegenüber den Tourismus-Partnern, 

 Nutzung der Haltestellen für Cross-Marketing, z.B. durch geeignete Haltestellenplakate, 

 Kommunikation der P+R-Angebote u.a. durch einen Flyer (zeigt für gekennzeichnete P+R-

Standorte und touristischen Schwerpunkten die zutreffende Liniennummer und den Halte-

stellennamen). 

 
7.3 Ergänzung der Kommunikationsstrategie 

 

Die Marketing-Maßnahmen im Projekt „kombiniert mobil“ sind vor allem auf die touristischen 

Nachfragegruppen ausgerichtet. Es zeigen sich aber auch für den Alltagsnutzer Problemberei-

che, welche mit verstärkter Öffentlichkeitsarbeit reduziert werden können. 

 

Im Folgenden sollen die Ansätze aus dem Projekt aufgegriffen und zu einer umfassenden Mobi-

litäts-Kommunikationsstrategie erweitert werden. Dazu sind drei Maßnahmen entwickelt worden 

(„Ö“ = Öffentlichkeitsarbeit). 

 

Maßnahme Ö1: Fortsetzung/ Erweiterung der Verkehrserziehung 
 

Wie in den Beschreibungen der Bestandsradverkehrsanlagen aufgezeigt, ist Stralsund gekenn-

zeichnet durch eine Vielzahl bordgeführter, nicht-benutzungspflichtiger Anlagen. Zudem ist eine 

Vielzahl von Gehwegen linksseitig, d.h. in Gegenrichtung befahrbar. Auch wenn rechtlich auch 

die Benutzung der Fahrbahn möglich bzw. sogar zu bevorzugen wäre, nutzt der Großteil der 

Radfahrer die bordgeführten Anlagen bzw. auch Gehwege, welche nicht freigegeben sind.  

 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zeigten sich Schwächen hinsichtlich der Kenntnis von 

Regelungen bzw. rechtlichen Vorgaben zur Radverkehrsanlagennutzung auf den Bestandsan-

lagen. Mit der Markierung des Schutzstreifens auf einem Teilabschnitt des C.-Heydemann-

Ringes wurde die erste derartige Anlage in Stralsund eingeführt. Die angestrebte zunehmende 

Verbreitung wird zu einer häufigeren Mit-Benutzung der Fahrbahn durch den Radfahrer führen. 

Um Unsicherheiten und die rechtliche Situation generell zu verdeutlichen, ist eine umfassende 

Aufklärung aller Verkehrsteilnehmer notwendig. 
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Auch wenn mit der Verkehrserziehung in Schulen und den Angeboten der Verkehrswacht für 

Erwachsene bereits entsprechende Angebote bestehen, muss als Schwierigkeit gesehen wer-

den, dass sich der Großteil der Verkehrsteilnehmer bereits als „regelfest“ einschätzt. Damit wird 

auch keine Veranlassung gesehen, entsprechende Veranstaltungen zu besuchen.  

 

Eine breit angelegte Kampagne zur Aufklärung, welche unter dem Mobilität-Label (vgl. Maß-

nahmen Ö4) firmiert, kann hier Abhilfe schaffen. Diese kann durch prägnante Außenwerbung 

Aufmerksamkeit verschaffen und Details zu den Vorschriften z.B. in Artikeln in Printmedien, auf 

der städtischen Internetseite, im Rahmen von Veranstaltungen oder auch durch temporäre 

Hinweise auf Fahrbahnen und Gehwegen beschreiben. Eine Beschränkung auf das Internet 

sollte mit Blick auf ältere Einwohner nicht erfolgen. 

 

Maßnahmenträger: Hansestadt Stralsund in Kooperation mit geeigneten Partnern (Po-

lizei, Verkehrswacht, ADAC, ADFC, VCD,… 

Zeitraum:  Daueraufgabe 

Kosten:  keine Schätzung möglich 

 

 

Maßnahme Ö2: Öffentlichkeitswirksame Vermarktung des „neuen“ Radverkehrsnetzes 

 
Gegenwärtig ist im Stralsunder Radverkehrsnetz kein echter Netzzusammenhang zeitgemäßer 

Anlagen gegeben. Mit den vorliegenden Planungen und den Maßnahmenvorschlägen des Kon-

zeptes kann die Attraktivität deutlich gesteigert werden. 

 

Mit einer zunehmenden Verbreitung gut durch den Radfahrer nutzbarer Verbindungen geht ne-

ben den Problemen im Umgang mit diesen (vgl. Maßnahme Ö1) die Frage der generellen Stei-

gerung der Bekanntheit einher. Dazu wären folgende Ansätze der „Vermarktung“ zu verfolgen 

und durch den vorgeschlagenen Radverkehrsbeauftragten (vgl. Maßnahme R14) zu konzipie-

ren: 

 

 Ausweisung von hergestellten Radrouten (nicht zwangsläufig per Beschilderung, sondern 

z.B. durch temporäre Hinweise auf der Fahrbahn: „Nach Knieper? Einfach mal: Hier lang!“) 

 regelmäßige Radfahrten mit Interessierten, Presse, politischen Vertretern durch die Stadt/ 

Stadtteile mit Informationen zu neuen Anlagen/ Planungen/ richtigem Verkehrsverhalten/ 

Beschreibung Konflikte vor Ort, … 

 Aktualisierung Schulwegpläne je nach Umsetzungsstand neuer Anlagen 

 
Eine Darstellung der im vorliegenden Konzept enthaltenen Zielvorstellungen und Maßnahmen 

ist dann sinnvoll, wenn erste konkrete Handlungsschritte zur Umsetzung erfolgen. 
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Maßnahmenträger: Hansestadt Stralsund in Kooperation mit geeigneten Partnern (Po-

lizei, Verkehrswacht, ADFC, VCD,… 

Zeitraum:  Daueraufgabe 

Kosten:  keine Schätzung möglich 

 

 

Maßnahme Ö3: Verbesserung der Kommunikation der ÖV-Angebote 
 

Es muss davon ausgegangen werden, dass insbesondere Touristen nur geringe Vorkenntnisse 

zu Stadtstrukturen, ÖPNV-System und der Linienführung in Stralsund haben. Aber auch wenn 

Einheimische der Stadt und Region verstärkt den ÖPNV nutzen sollen, ist die Kommunikation 

von Linien, Fahrzeiten und Tarifen aller relevanten Angebote auf Schiene und Straße wichtig. 

 

Dabei ist das Betreiber- und Tarifgebilde komplex und für Nutzer eher schwer nachzuvollziehen. 

Die Stadtbusse in der Hansestadt wurden bis Juni 2014 von der SWS Nahverkehr GmbH be-

trieben, seitdem ist das Verkehrsunternehmen mit zwei weiteren zur „Verkehrsgesellschaft Vor-

pommern-Rügen mbH“ (VVR) fusioniert. Der schienengebundene Nahverkehr wird durch die 

DB Regio Nordost bzw. die Usedomer Bäderbahn (UBB) realisiert. Tariflich besitzt der VVR für 

Stralsund eigene Bestimmungen, zudem können alle beschriebenen ÖV-Angebote mittels des 

„Gemeinschaftstarif Vorpommern“ (GTV) kombiniert genutzt werden.  

 

Die Kommunikation der Angebote und Tarife muss insbesondere aufgrund der schwer auffind-

baren oder nicht vorhandenen Angebote im Internet als nicht mehr zeitgemäß eingeordnet wer-

den. So sind Haltestellenfahrpläne zwar in Echtzeit für die nächsten Abfahrten, aber nicht als 

Übersicht zu erhalten. Konkrete Tarifinformationen zum GTV (Gültigkeit und Preise) sind nur 

schwer zu finden. 

 
Demnach müssen insbesondere die „Basisinformationen“ verstärkt kommuniziert werden. Dabei 

ist auch auf die Bedeutung der Region als Tourismusziel zu verweisen. Die Vernetzung der 

bzw. die Abstimmung zwischen den Akteuren ist dabei von grundlegender Bedeutung. 

 

Perspektivisch wird mit der geplanten Umstellung des Bussystems im Stadtverkehr zur Anbin-

dung der P+R-Plätze die Kommunikation auch dieser Angebote von Bedeutung sein. Entspre-

chende Strategien sind im Vorlauf abzustimmen. 

 

Maßnahmenträger: Verkehrsunternehmen mit Unterstützung Landkreis/ Hansestadt 

Stralsund 

Zeitraum:  kurzfristig 

Kosten:  keine gesonderten Kosten 
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Maßnahme Ö4: Einheitliche Dachmarke der Mobilitätsangebote 

 
Die Maßnahmen des vorliegenden Konzeptes sowie aus „kombiniert mobil“ stellen eine erhebli-

che Neuausrichtung des städtischen Verkehrssystems dar, wobei die Vernetzung und Abstim-

mung der klimafreundlichen Verkehrsmittel im Fokus stehen. Eine einheitliche Kommunikation 

in Form einer „Marke“ macht es leichter, alle zum System gehörigen Komponenten zu identifi-

zieren und zu nutzen. 

 

Die deutliche Ausrichtung der Hansestadt Stralsund auf ein klimafreundliches, Verkehrsarten-

übergreifendes und integriertes Verkehrssystem soll sich auch in der Außendarstellung wieder-

spiegeln. Durch die Präsenz im Stadt- bzw. Straßenbild kann so einerseits auf das Vorhanden-

sein entsprechender Angebote aufmerksam gemacht, andererseits den Nutzer das Auffinden 

erleichtert werden. 

 

Im Projekt „kombiniert mobil“ wurde bereits ein Stralsund-bezogenes „Signet“ für die Auswei-

sung der P+R-Plätze angedacht. Eine Ausweitung/ Überarbeitung zum stadtweit gültigen Mobili-

täts-Branding ist anzustreben. Das Motto „kombiniert mobil“ ist als Slogan durchaus zutreffend. 

 

 
Grafik  19: Teil des Gestaltungs-Vorschlages für Info-Pylonen an P+R-Parkplätzen (aus Abschlussbericht 

„kombiniert mobil, Abbildung 12) 

 

Als geeignete Einsatzorte kommen insbesondere in Frage: 

 

 sämtliche mobilitätsbezogene Publikationen, 

 bei Veranstaltungen mit Verkehrsbezug, 

 auf der Wegweisung zu den P+R/ Infosäule P+R-System, 

 auf den Busse des Stadtbussystems, 

 auf der Fußgänger-Wegweisung zu relevanten Zielen (Bushaltestellen, Radabstellstationen, 

Mobilitätsstation Hbf), 

 an den vorgeschlagenen Radabstellstationen (zumindest große und mittlere Station), 

 an den Stationen des konzipierten Leihradsystems. 

 

Maßnahmenträger: Hansestadt Stralsund (Koordination) 

Zeitraum:  schrittweise, jeweils mit Umsetzung von Einzelmaßnahmen 

Kosten:  keine Schätzung möglich 
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8. Controllingkonzept 
8.1 Zielstellung und Umsetzung 

 

Das vorliegende Konzept enthält eine Reihe von Maßnahmen, welche geeignet sind, die Kli-

maschadgasemissionen im Bereich Verkehr der Hansestadt Stralsund effektiv zu senken. Diese 

Maßnahmen gilt es, umzusetzen bzw. bei Erfordernis weiter zu vertiefen, so dass die Realisie-

rung erfolgen kann.  

 

Um eine effektive und zielführende Umsetzung zu erreichen, ist ein konsequentes Prozessma-

nagement erforderlich. Weiterhin soll damit die beabsichtigte Zielerreichung überwacht bzw. 

forciert werden. Die Reduzierung von Emissionen ist dabei das zu verfolgende Oberziel, dessen 

Erfüllung regelmäßig überprüft werden soll. Es sollte aber auch im Rahmen einer qualitativen 

Erfolgskontrolle überprüft werden, ob die Maßnahmen des vorliegenden Teilkonzeptes realisiert 

wurden – und wenn nicht, woran sie gescheitert sind bzw. ob neue Hemmnisse ausgeräumt 

werden müssen.  

 

Des Weiteren sollen auch die direkten Effekte von Maßnahmen – soweit möglich –belegt wer-

den. Aus den Erkenntnissen können für weitere Planungen und Umsetzungen wichtige Er-

kenntnisse abgeleitet werden, ob und wie diese eine Wirksamkeit entfalten und ob gegebenen-

falls Modifikationen zu einer besseren Akzeptanz führen. 

 

Die Verantwortlichkeit für das Controlling liegt entsprechend der bestehenden Aufgabenteilung 

beim Bauamt der Hansestadt Stralsund in Kooperation mit dem Klimaschutzmanagement. Al-

lerdings sind auch aus einzelnen Fachbereichen regelmäßig Zuarbeiten zu leisten, um die Wir-

kungskontrolle effektiv durchführen zu können. 

 

8.2 Controlling-Instrumente und Indikatoren 

 

Entsprechend der benannten zu überwachenden Bereiche sind folgende 3 Aufgabenfelder zu 

besetzen: 

 

Wirkungskontrolle Klimaschutzteilkonzept gesamt 
 
Um die weitere Entwicklung der Klimaschadgasemissionen in der Hansestadt bestimmen zu 

können, ist eine regelmäßige Bilanzierung erforderlich. Entsprechend der Ausrichtung des vor-

liegenden Konzeptes sind dazu die altstadtbezogenen Verkehre von Relevanz. Als Zielgröße 

wurde eine Reduzierung um 15 % der altstadtbezogenen Verkehre benannt, welche jedoch rea-

listisch nur über einen längeren Zeitraum erreichbar ist. 
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Grundsätzlich kann dazu die zur Bilanzierung verwendete Methodik (vgl. Kapitel 4.3, S. 21) ge-

nutzt werden. Diese ist bereits darauf angelegt, fortgeschrieben und aktualisiert werden zu kön-

nen. Es muss aber darauf verwiesen werden, dass es gerade im Verkehrsbereich erhebliche 

Schwierigkeiten bei der Eruierung lokaler Verhaltens- und Energieverbrauchswerte gibt. Die 

Nutzung von deutschlandweit erhobenen Durchschnittswerten ist vor dem Hintergrund der 

kommunalen Bemühungen um klimafreundliches Mobilitätsverhalten ungeeignet. Als wichtigste 

Datengrundlage ist für die Berechnung deshalb jeweils die Durchführung der Altstadt-
Befragung zur Verkehrsmittelwahl erforderlich.  

 

Diese sollte jedoch methodisch geschärft und insbesondere hinsichtlich der Repräsentativität/ 

Zufallsauswahl verbessert werden. Eine weitere Zusammenarbeit mit der Fachhochschule ist 

dazu anzustreben. Auch wenn eine veränderte Methodik die Vergleichbarkeit der Ergebnisse 

und damit auch die Beurteilung der Effekte gegenüber der vorliegenden Ausgangsbilanzierung 

bedeutet, ist der Schritt im Sinne der Verbesserung der Qualität auch in den folgenden Bilanzie-

rungsdurchgängen wichtig. 

 

Als sinnvolles Intervall der Bilanzierung ist ein 5-Jahreszeitraum anzusehen. Kürzere Zeiträume 

erscheinen aufgrund des Aufwandes von Planung und Realisierung der Maßnahmen, der sich 

erst nach einer gewissen Zeit einstellenden modalen Effekte und vor dem Hintergrund des Auf-

wandes der Erhebung von Verkehrsverhaltensdaten, nicht realistisch. 

 

Für gesamtstädtische Betrachtungen wäre auch eine regelmäßige Beteiligung an der deutsch-

landweit durchgeführten Erhebung der TU Dresden „Mobilität in Städten – SrV“ zu empfehlen. 

Diese finden ebenfalls im 5-Jahres-Zyklus statt, bei entsprechender Fortschreibung ist 2018 mit 

dem nächsten Durchgang zu rechnen. 

 

Als grundsätzliche Schwierigkeit ist darauf hinzuweisen, dass ein klarer Ursache-Wirkungs-

Zusammenhang hinsichtlich der Umsetzungseffekte nicht gegeben sein muss. So ist das Ver-

kehrsmittelwahlverhalten nicht nur von den vorhandenen Angeboten z.B. an sicheren und zeit-

gemäßen Radverkehrsanlagen abhängig, sondern auch von weiteren Faktoren wie der Witte-

rung, dem Anlass (der Fahrten und damit verbundenen Anforderungen z.B. an Transportkapazi-

täten) oder auch den entstehenden Kosten. So hat auch die derzeit schwer abzuschätzende 

Kraftstoffpreisentwicklung Einfluss. Trotz dieser Schwierigkeiten soll die Bilanzierungsmethode 

zur Abbildung von groben Entwicklungen herangezogen werden. 
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Umsetzungskontrolle der Einzel-Maßnahmen  
 
Die im vorliegenden Klimaschutz-Teilkonzept beschriebenen Maßnahmen müssen von den 

verantwortlichen Fachbereichen planerisch weiter untersetzt und anschließend realisiert wer-

den. 

 

Es empfiehlt sich ein regelmäßiger Report des Umsetzungsstandes, welcher insbesondere fol-

gende Aspekte berücksichtigen sollte: 

 

 Aktueller Planungsstand und vorgesehener Umsetzungshorizont von Einzelmaßnahmen. 

 Was sind Hinderungsgründe bei der Realisierung? 

 Besteht die Möglichkeit, die Realisierung zu beschleunigen? 

 Gibt es gegebenenfalls zu berücksichtigende neue Entwicklungen mit Einfluss auf die Maß-

nahmen? 

 Bei der absehbaren Nicht-Realisierung: sind Alternativen zur Zielerreichung gegeben? 

 Bestehen weitere Synergien die genutzt werden können? 

 

Über diesen Sachstand ist in einer mindestens jährlich durchzuführenden Arbeitsgruppensit-

zung innerhalb der Stadtverwaltung zu beraten, so dass auch der interdisziplinäre Austausch 

aktuelle Entwicklungen erhalten bleibt. So kann die Weiterentwicklung von Strukturen und Ver-

antwortlichkeiten in der Verwaltung die Einbeziehung der Aspekte des Immissionsschutzes (ne-

ben dem Klimaschutz auch Lärmminderung und Luftreinhaltung) in alle maßgeblichen Ent-

scheidungen ermöglichen. Dieses betrifft Arbeitsabläufe innerhalb der Struktureinheiten (Ämter/ 

Geschäftsbereiche) wie auch ämterübergreifende Abläufe. 

 

Mögliche Indikatoren für die Umsetzungskontrolle sind: 

  

 Länge der neu geschaffenen Radverkehrsanlagen, 

 Anzahl der umgestalteten Knotenpunkte, 

 Länge von hergestellten Fahrbahnen mit guter Radverkehrseignung (im Straßennebennetz), 

 Anzahl Radabstellanlagen/ Stationen,  

 Anzahl von Sitzbänken entlang von Fußwegeverbindungen/ in den Stadtteilen, 

 hergestellte P+R-Plätze, 

 Länge ausgebauter/ sanierter Gehwege, 

 Anzahl abgesenkter Borde, 

 Anzahl von Bereichen, an denen die Sichtbeziehungen zwischen Kfz und Radfahrer verbes-

sert wurden, 

 Anzahl behindertengerecht ausgebauter Haltestellen. 
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Komplexe Maßnahmen wie die Umgestaltung des Hauptbahnhofes oder die Umstellung des 

Busliniennetzes sind quantitativ schwerer zu erfassen. Die folgenden Indikatoren können aber 

einen Hinweis zur Wirkung der umfangreichen Einzelmaßnahmen geben: 

 

 Entwicklung der Fahrgastzahlen, 

 Länge des bedienten Liniennetzes, 

 Abdeckung des Stadtgebietes mit Haltestellen-Einzugsbereichen, 

 Anzahl und Auslastung der Fahrradabstellmöglichkeiten in der Radstation Hauptbahnhof, 

 Verkürzung der Wegelängen zwischen den Verkehrsmitteln. 

 

Wirkungskontrolle von ausgewählten Einzelmaßnahmen 
 

Insbesondere im Radverkehr sieht das vorliegende Konzept grundlegende Veränderungen in 

der Netz- bzw. Anlagengestaltung vor. So sind Schutz- oder Radfahrstreifen auf der Fahrbahn 

in Stralsund ein relativ neues Mittel der Radverkehrsführung. Im Zuge der Beteiligung der Öf-

fentlichkeit wurde deutlich, dass hinsichtlich der Nutzung noch erhebliche Unsicherheiten be-

stehen. Des Weiteren wird die Verkehrssicherheit der Anlagenform generell in Frage gestellt. 

 

Um in den weiteren Diskussionen um die zeitgemäßen und regelkonformen Radverkehrsanla-

gen fundierte örtliche Erkenntnisse zur Nutzung und ggf. vorhandenen Sicherheitsproblemen 

darstellen zu können, sollen ausgewählte Maßnahmen im Rahmen des Monitorings begleitet 

werden. Interessante Aspekte, die zu betrachten sind, wären: 

 

 Vorher-Nachher-Zählungen zum generellen Radverkehrsaufkommen und des Anteils von 

verbotswidriger Nutzung des Gehweges in falscher Richtung, 

 Vorher-Nachher-Messung der Geschwindigkeiten des fließenden Kfz-Verkehrs (nicht im Zu-

ge der Verkehrsüberwachung zu erheben, da die Gefahr der gegenseitigen Warnung be-

steht), 

 Vorher-Nachher-Betrachtung der Verkehrsunfallsituation anhand der Unfallstatistiken (Aus-

wertung über längere Zeiträume notwendig). 

 

Sollte im Rahmen des Monitorings von Einzelmaßnahmen Erkenntnisse über eklatante Sicher-

heitsprobleme oder fehlerhaftes Nutzerverhalten gewonnen werden, so sind aus diesen Konse-

quenzen zu ziehen. Neben der Optimierung der Anlagen (bestehend oder geplant) ist dabei 

auch die Information der Öffentlichkeit von Relevanz (vgl. auch Maßnahme Ö3). 

 

Die Wirkungskontrolle von Einzelmaßnahmen stellt eher ein Hilfsmittel zur Bewertung von Si-

cherheitsaspekten und der Akzeptanz der Nutzer dar. Der direkte Bezug zur Klimawirksamkeit 

ist nicht gegeben, so dass auch keine Indikatoren für diesen Teil des Monitoring benannt wer-

den sollen. 
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Im Bereich des ÖPNV-Netzes sind in Kombination mit dem P+R-Konzept ebenfalls umfassen-

de Änderungen geplant, deren tatsächliche Akzeptanz zwar vorbereitend abgeschätzt wird, in 

der Praxis aber ggf. davon abweichen kann. Demnach sind die sowohl die Fahrgastentwicklun-

gen als auch die Auslastung der P+R-Plätze zu beobachten. Sollten sich relevante Abweichun-

gen gegenüber den vorher prognostizierten bzw. erwarteten Zahlen ergeben, so muss mittels 

geeigneter Maßnahmen darauf reagiert werden. Abweichungen sind dabei in beiden Richtun-

gen möglich, also in Form von zu geringer als auch zu hoher Nachfrage.  

 

Im ersten Fall könnte z.B. die Öffentlichkeitsarbeit verstärkt, im zweiten müssten Kapazitäten 

erhöht werden. 

 

8.3 Zeitliche Umsetzung und Personalbedarf 
 

Das Controlling beginnt mit Fertigstellung des vorliegenden Konzeptes. Entsprechend des Cha-

rakters der jeweiligen Controlling-Bestandteile sind die jeweiligen Schritte unterschiedlich zeit-

lich einzuordnen: 

 Wirkungskontrolle: alle 5 Jahre, die Durchführung der Altstadt-Befragung erfolgt vorbereitend 

im jeweiligen Vorjahr (nächster Durchgang: 2018). 

 Umsetzungskontrolle Konzept: jährlich. 

 Wirkungsbewertung von Einzelmaßnahmen: in Vor- und Nachbereitung der Realisierung.  

 

In der folgenden Grafik sind die einzelnen Controlling-Schritte hinsichtlich des zu erfolgenden 

Zeitpunktes dargestellt. Das Controlling ist auch nach 2024 weiterzuführen. 

 

 
Grafik  20: Ablaufdiagramm des Controlling 
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Die beschriebenen Aufgaben des Controllings sind so konzipiert, dass sie sich innerhalb der 

bestehenden Strukturen der Stadtverwaltung bewältigen lassen. Es ist jedoch im Detail zu prü-

fen, wie die Verantwortlichkeiten verteilt werden. So kann das Controlling zum Teil im Aufga-

bengebiet des vorgeschlagenen Radverkehrsbeauftragten liegen (vgl. Maßnahme R 14), wobei 

eine Koordinierung mit dem Klimaschutzmanager der Hansestadt vorzunehmen ist. 

 

Es kann allerdings notwendig werden, bestimmte Aufgaben extern zu vergeben, z.B. wenn die-

se über längere Zeiträume dauerhaft betreut werden sollen (Stichwort Kommunikation). Aber 

auch planerische Leistungen zur Vertiefung der gemachten Vorschläge z.B. zur Umgestaltung 

von Straßenräumen werden i.d.R. vergeben. Dies stellt aber keine Neuerung dar, sondern setzt 

die bisherige Praxis fort.  

 

 

  


